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dcr

Finanz-Direktion
far das Jahr 1365.

Direktor: Herr Regierungsrath Scherz.

An gesetzgeberischen Erlassen und Verordnungen im
Gebiete dcr Finanzverwaltung sind für das Berichtjahr folgende anzuführen:

1) Verordnung übcr Abfassung d^r Reisekostennoten von Beamten
und Angestellten, vom 9. Jänner;

2) Beschluß über Ergänzung der Staatsanleihen zu Eiscnbahnzwccken,
vom 9, März;

3) Beschluß über Aufnahme eines Staatsanleihen^ von Fr. 2,999,999
für die allgemeine Hypothekarkasse, vom 19. März;

4) Gesetz über die Einkommensteuer, vom 18. März;
5) Gesetz über die Kantonalbank, vom 39. Mai;
6) Gesetz über die Einführung von Stempelmarkn (definitiv) vom

2, Juni; nebst Vollziehungoverordnung vom 16, gleichen Monats;
7) Beschlnß übcr .Herabsetzung der Besoldung des Ohmgeldbeamten

bei'r Zshlbrück, vom 16. Inni;
8) Zusatzvertrag mit Solothurn über Aufstellung gemeinschaftlicher

Ohmgeldbüreaur, a» der bcrnisch-solothurnischen Grenze, vom 7,/l9. August;
9> Beschluß über Errichtung eines Ohmgeldbüreau's in Gondiswyl,

vom 29, September;
19 Beschluß über Aushebung des Ohmgeldbüreau's in Thoren, vom

39. Oktober;



164

11) Beschluß über Errichtung eines Ohmgeldbüreau's iu Abländsehen,
vom 26, November;

12) Gesetz über Herabsetzung des Ohmgeldcs aus Obstwein, vom
13. Dezember,

13) Emolumcntentarif für die Staatskanzlci, vom 13. Dczember.

Nachdem nun das ueue Gesetz über die Einkommensteuer uuterm
18, März 1865 vom Großcn Rathe in zweiter Berathung angenommen
und ans den 1 Jänner 1866, als auf deu ganzen Kanton anwendbar,
in Kraft erklärt worden war, erneuerten die jurassischen Mitglieder des

Großen Rathes, unterstützt durch eine bedeutende Anzahl Eingaben von
Privaten, beim Buudesrathe ihre bereits bei Anlaß der ersten Berathung
des Gesetzes angebrachte, damals aber (6, September 1863) vom Bundesrathe

aus formellen Gründen im Sinne einstweiligen Nichteintretens
erledigte Beschwerde gegen die Ausdehnung dcr Eillkommeusteuer auf den

neuen Kantonstheil, als den Bestimmungen der Vereinigungsurkunde von
1815 und der dein Jura durch die Verfassung vou 1846 zu Theil
gewordenen Garantie seines Grundsteuerspstems zuwider laufend. Diese
Beschwerde wurde später auch ausgedehnt auf das vom Großen Rathe unterm
19. Dezeinber 1865 erlassene und auf 1. Jänner 1866 in Kraft erklärte
Gesetz über die Rcgulirung der Steuervcrhältnisse zwischen dem alten und
neuen Kantonstheile, weil durch dcn Erlaß und das in Kraft setzen desselben

vor Erledigung der Hauptbeschwerde dieser letziern selbst präjudizirt werde.

Der Regierungsrath beantwortete diese beiden Beschwerden durch Memoriale

vom 39. September 1865 und 14. Februar 1866, indem er, nach

einläßlicher Beleuchtung der historischen und rechtlichen Verhältnisse, auf
Abweisung schloß. Die Erledigung der Angelegenheit durch den Bundesrath

fand erst unterm 5. März 1866 statt; sollte also eigentlich im
nächstfolgenden Jahresberichte behandelt wcrdcn; im Interesse des Zusammenhanges

der Darstellung mag dieselbe indeß gleichwohl schon hier ihre
Stelle finden.

Es fällt in Betracht:

Betreffend die Beschwerde über das Einkommen¬
steuergesetz,

1) Es ist vor Allem nöthig, den Streitpunkt zu bezeichnen. Während

die indirekten Abgaben beiden KantonStheilen gemeinsam sind, ist das

Steuerbetresfniß des Jura, welches er durch direkte Steuer» aufzubringen
hat, in einer bestimmten Summe festgestellt, Tie Parteien sind nun darüber

einig, daß der Ertrag einer allfälligen Einkommensteuer für diese Summe
in Anrechnung gebracht werden darf, so daß es sich nur darum handelt,
ob dieselbe lediglich iin Wege der Grundsieuer oder aber im Wege einer
Grund- und Einkommensteuer aufgebracht werdeu foll. Es hängt alfo
mit andern Worten zunächst nur die .Hohe der Grundsteuer und nicht die
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Höhe des direkten Steuerbetressnisses des Jura von der Frage der

Einführung der Einkommensteuer ab. Obschon es nun scheinen möchte, es

handle sich »ach dem Gesagten bloß um eine inners Frage für den Jura,
an deren Lösung der alte Kantonstheil gar nicht interessirt sei, so muß
doch schon jetzt darauf aufmerksani gemacht werden, daß der Entscheid über
diese innere jurassische Frage nachher bedeutend einwirken wird auf die

Berechnung der Hohe des Steuerbetreffnisses des Jura im Verhältniß zum
alten Kanton s siehe öj.

2) Die Rekurreute» behaupten, es sei durch Ausdehnung des

Einkommensteuergesetzes auf den Iura erstlich die Vereiniguiigsurkimde und

zweitens die Verfassung d.s Kantons Bern verletzt worden.

3) Was nun zuerst die Vereinigungsurkunde vom 23, November 1815
betrifft, so ist von der Regierung von Bern in Zweifel gezogen worden,
ob dieselbe mehr als den Werth einer historischen Urkunde habe; iiament-
lich ist bestritten worden, daß sie in de» Bestimmungeu des öffentlichen
Rechts Vertragsnatur habe. Es erscheint indeß zur Zeit uicht nötb/g,
auf diese dermale» auch uoch uicht hinreichend erörterte Frage weiter
einzutreten, da es genügt, daraus zu verweisen, daß die Bundesbehörden,
kraft der dieser Urkunde ertheilten eidgenössischen Garantie, jedenfalls zur
Würdigung derselben bcfngt sind,

1) Dcr Wortlaut der Vereinigungsurkunde ist indeß in der entscheidenden

Stelle des Art, 23 Die Regieruug behält sich die Besugniß

vor, dasjenige, was sie (die Grundsteuer) allfällig zu weiiig abwerfen
möchte, durch eine cmdcre Abgabe lun impôt suppièmenUnre) zu
vervollständige»" der Behauptung der Rekurrenten keineswegs günstig.
Während der deutsche Text geradezu die Vervollständigung des Steuerbe-
treffuisses durch eiue andere Abgabe fordert, läßt der französische Text
die Frage offen, ob das Stcuersupplement durch eine andere Steuer oder
durch eine» Zuschlag zur Grundsteuer zu beschaffen sei. Wenn aber die
Rekurrenten behaupten, letzteres sei allein gemeint gewesen und es müßte
für die gcgentheilige Anschauung ein förmlicher Beweis geleistet werden,
so sind diese beiden Behanptungen unrichtig. So weit der Wortlaut nicht
ganz bestimmt die Staaisbehörden von Bern in der Bestimmung der Art
der Supplementärsten« bindet, was cr jedenfalls nicbt geihan hat, bleibt
ihnen kraft der Souveräuetcit des Kantous die Wahl offen. Wenn die
Rekurrenten ferner behaupteu, es sei dcr Fall der Nothwendigkeit einer

Supplcmentarsteuer nicht vorhanden wegen mangelnde» Nachweises, daß
die Grundsteuer zu wenig abwerfe, so muß erwidert werden, daß die

Beurtheilung auch dieser Frage zuuächst in das Ermessen dcr bernischen
Staatsbehörden gelegt worden ist. Die Thatsache, daß die beriiischen Staats-
ausgaben in neuerer Zeit cin starkes Anwachsen zeige», genügt übrigens
zum Beweise, daß die Staatsbehörde» hiiircichende Grüude hatten, um die

Frage der Supplementärste«« in Erwägung zu ziehen. Unter solchen
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Umständen kann von einem Einschreiten der BundeSvehörden aus Grund
der Verletzung der VereinigungSurknnds zur Zeit wohl keine Rede sein.

5) DaS Einschreiten der Buudesbehörden wird aber in zweiter Linie
und chauptsächlich auf Grund einer VerfassnngZvsrletzung gefordert und

zwar sollen verletzt worden sein die M 85 und 86 der bernischen
Staatsverfassung und das Prinzip der Rechtsgleichheit,

6) Es frägt sich vornehmlich, ob § 86 dieser Verfassung, lautend:
Die zu Bestreitung der Staatsausgabeu erforderlichen neuen Auflagen
sollen möglichst gleichmäßig auf alles Vermögen, Einkommen oder Erwerb
gelegt werden", auch auf den Jura Anwendung sinde,

7) Bei einer unbefangenen Würdigung der Akten läßt sich nun nicht
wohl in Zweifel ziehen, daß der VerfasfnngSrath bei Berathung dieses

Artikels hauptsächlich die Verhältnisse des alten KantonS im Auge hatte,
denn

s, dieser Artikel wurde ursprünglich zusammen mit Art, 85 berathen
und erst am Schlüsse formell ausgeschieden;

b. Der Jura hatte bei den RevisionSberathungen nur seine Eigenthüm¬
lichkeit zu schützen und seine bisherige ökonomische Stellung gegenüber

den Mehrausgaben, welche die Ablösung der Zehnten und die

Uebernahme der Armenlast dein Staate verursachen mußte, zu wahren
gesucht. Da die bezüglichen Ausgaben ihn somit nicht berührten,
so war für ihn auch kein Bedürfniß zu neuen Auflagen vorbanden,
während solche allerdings für den alten Kantonstheil bestimmt in
Aussicht genommen werden mußten;

«. es wurde, und dieß ist wohl die bedeutendste Thatsache bei
dein bald nachher (24, April 1847) folgenden Erlaß des Gesetzes

über die Vermögens- und Einkommensteuer trotz ausdrücklicher Be^
rufung auf § 86 dasselbe doch nur für den alten Kantonstheil in
Kraft gefetzt,

8) Dagegen kann aber doch nicht mit absoluter Bestimmtheit
behauptet werden, daß der Verfassuugsrath den § 86 nur für den alten
Kantonstheil in Aussicht genommen habe, indem auch verschiedene von der

Regierung angeführte Gründe dagegen sprechen. Gesetzt aber auch, es

wäre solches anzunehmen, fo wäre es für die heutige Frage uicht entscheidend.

Der Verfasfuugsrath war nur eine vorberathendc Behörde. Das
Volk selbst gab dagegen den letzten Entscheid und es lagen ihm nicht die

Geschichte und die Motive, sondern der Wortlaut der Verfassung znr
Abstimmung vor. Der Wortlaut ist daher in erster Linie maßgebend, und
bei klarem Wortlaute müssen die Motive des VerfassungSrathes zurücktreten.

9) Nun wird aber Niemand aus dem Wortlauts des F 86 die

geringste Andeutung entnehmen können, daß der § nur für einen Theil des
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Kantons Gültigkeit oder daß er insbesondere für den Iura keine Gültigkeit

haben folle. Es spricht im Gegentheil der F von den Staatsausgaben"

im Allgemeinen, betont, daß sie inöglichft gleichmäßig verlegt und
daß sie aus alles Vermögen, Einkommen oder Erwerb gelegt werden

sollen, und es steht dieser H ganz selbstständig für sich da, ohne weitere

Verbindung mit dem mit den Partikularitäten der einzelnen Landestheile
sich beschäftigenden F 85.

16) Nachdem der Große Rath von Bern die Interpretation des

F 86 nach dessen Wortlaut als maßgebend bezeichnet hat, kann es vollends
nicht in der Stellung der Bundesbehörden liegen, ein Vorgehen als eine

Verfasfuugsverletzung zu erklären, welches dem Wortlaute dieser Verfassung
ganz conform ist.

11) Es srägt sich in zweiter Linie, ob in der Bestimimmg des F 85
der Verfassung: der neue Kantonstheil behält dem Grnndsatze nach sein

Grundsteuersystem bei", ein Hinderniß gegen Einführung einer allgemeinen
Einkommensteuer liege.

12) Auch diese Frage muß verneint werden. Das Grundsteuerfustem
des Jura besteht in seiner Wesenheit darin, daß der genau kadastrirte
Grund und Boden nach Verschiedenheit seines Werthes, aber ohne Rücksicht
aus Eigenthums- und Hppothekarverhältnifse, somit auch ohne Schuldenabzug

die Steuer zu bezahlen hat. Sobald nun ei» Einkommensteuergesetz

es vermeidet, auch noch das Einkommen aus dem Grund und Boden
oder den darauf versicherten Kapitalien zu besteuern und das bernische
Gesetz vom 18. März 1865 besteuert wirklich diese Arten von Einkommen
nicht so läßt stch gewiß nicht behaupten, eS werde durch ein solches

Gesetz das Grundsteuersvstem beeinträchtigt. Die Einführung einer
Einkommensteuer modifizirt allerdings das Ab g ab en s y st e m des Jura,
nicht aber sein Grundsteuersystem, welche Begriffe durchaus nicht
gleichbedeutend sind. Den besten Beweis dafür, daß Gruudstcuer und
Einkommensteuer neben emander bestehen könne», liefert übrigens das Beispiel

des Kantons Waadt, wo ganz das gleiche Grundsteuersnstem wie im
bernischen Jura und daueben seit mehreren Jahren eine der bernischen

ganz analoge Einkommensteuer besteht.

13) Es bleibt also lediglich noch in Frage, ob die Einführung der

allgemeinen Einkommensteuer die Rechtsgleichheit aller Bürger beeinträchtige,

wie solches vo» der Volkspetition hervorgehoben wird.

14) Diese Behauptung ist eine sehr unklare. Formell angenommen
protestiren ja die Rekurrenten im Gegentheil gegen die Tendenz der
Einführung dcr Rechtsgleichheit auf dem Gebiete deS Steucrwesens, indem sie

Schutz für daS besondere jurassische Steuersvstem verlangen. Es ist aber

selbstverständlich, daß man zwei in ihren Grundlagen verschiedene Steuersysteme

in ihren Einzslnheiten uicht durchgängig gleich einrichten kann.
Aber diese Beschwerde hat eben so wenig Grund, wenn man die beiden
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Steuersysteme des alten und neuen Kantonstheils näher miteinander
vergleicht. Beide Theile besteuern ganz genau das gleiche Objekt, nur faßt es

der Jura einheitlich als Bodenwerth, während der alte Kanton es in zwei
Theile zerlegt, nämlich in den Bodsnwerth mit Abzug der versicherten
Kapitalien nnd dazu gesondert das auf diesem Grund und Boden
versicherte Kapital, Wenn deßhalb für den alten Kantonstheil noch eine
Einkommensteuer gerecht gesunde» wird, so ift nicht einzusehen, warum sie

gegenüber dem neuen Kantonstheile ungerecht sein sollte. Es wird
vielmehr durch die Einführung einer allgemeinen Einkommensteuer die
Rechtsgleichheit für die beiden Kantonstheile gewahrt,

15) Es erscheint deßhalb die Beschwerde in allen drei Richtungen
als nicht hinreichend begründet und unter allen Umständen ein Einschreiten
der Buudesbehörden gegen die vom Großen Rathe gegebene
Verfassungsinterpretation unstatthaft.

S. Betreffend die Beschwerde hinsichtlich deS Gesetzes
über d i e R e g uli r u » g d e r S t e u e r v e r hâlt n i s sc zwischen
dem alten und neuen Kantons theile, voin 19.
Dezember 1865.

1) Die beiden Parteien sind darüber einig, daß der Entscheid über
diese Beschwerde von demjenigen über die Hauptbeschwerde abhängt. Da
letztere nach obigen Ausführungen nicht als begründet erfunden werden

kann, so wäre ein weiteres Eintreten aus diese Beschwerde eigentlich
unnöthig. Da indeß das hier angefochtene Gesetz die ökonomischen Verhältnisse

zwischen dem alten u»d neuen Kantone gewissermaßen im Großen
regnlirt, so ist es von Interesse, zu prüfen, ob dieses Gesammtergebniß
zu den im Einzelnen gefundenen Ergebnisse» stimine,

2) In diesem Gesetze ist vorerst festgehalten, daß der Iura sein direktes
Steuerbetreffniß an die allgemeinen VerwaltungSkosten i» einer bestimmten
Quote, resp, in einer einheitlichen Summe, die zu dein entsprechenden

Steuerbetreffnisse des alten Kantons in ein gewisses Verhältniß gesetzt ist,
zu bezahlen habe. Es entspricht dieß der Vorschrift des Art. 23 der

VereiniguugSurkunde, daß das Bisthum im Ganzen nicht cin Mehreres

zu dcn allgcmcinen VerwaltungSkosten beizutragen haben wird, als »ach

einem billigen Verhältnisse gegen den alten Kanton." In die genannte
einheitliche Summe ist der Ertrag des jurassischen Theiles der allgemeinen
Einkommensteuer mit einzurechnen, wie entsprechend anch in das
verhältnißmäßige Steuerbetreffniß des alten Kantons sein Theil an der
allgemeinen Einkommensteuer mit eingerechnet wird.

3) Für die Berechnnng des gegeuseitigen Verhältnisses wird aber in
diesem Gesetze ein anderer Faktor als bisher angenommen. Der Hanpt-
faktor war bis jetzt das beiderseitige Bevölkerungsverhältniß, während für
die Zukunft an seine Stelle tritt: die in beiden Theilen nach überein-
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stimmenden Grundlagen ermittelte Steuerkraft (rohes Grundsteuerkapital
und versteuerbarss Einkommen), Art. l des Gesetzes, Es wird dabei in
Art. 2 noch besonders bemerkt, daß bezüglich der Besteurung des rohen
Stenerkapitals die Grundsteuer des Jura die Grund- und Kapitalsteuer
deS alten Kantonstheils vertritt."

4) Die Rekurrenten behaupten nun, Letzteres stehe nicht im Einklänge
mit der Vereinigungsurkunde und mit der Verfassnng. Allein diese Ansicht
ist nicht richtig. In der Vereinigungsurkunde ist der Ursprung der
jurassischen Grundsteuer in § 23 ganz genau bezeichnet; sie wurde eingeführt
als Ersatz der aufgehobenen Zehnten und Dominialeinkünfte " Emc ganz
ähnliche Operation wurde nun für den alten Kanton im Jahre 1846
gemacht. Rur trat hier in der Folge an die Stelle der aufgehobenen
Zehnten uns Dominialeinkünfte die Grund- uud Kapitalsteuer des alten
KantonS, Daß die letztere Stener mit der Grundsteuer des Jura aus
gleiche Linie gesetzt wurde, steht nun in völligem Einklänge mit H 85 der
bernischen Verfassung: Die Grundsteuer im neuen Kantonstheile wird
zu denjenigen Abgaben uud Einkünften im alten Kantonstheile, wovon
sie den G eg en werth bildet, in das gehörige Verhältniß gesetzt,"

5) Auch aus dcm Gesichtspunkte der in der Vereinigungsurkunde
geforderten Billigkeit des gegcufcitigcn Verhältnisses" wird sich gegen die
Grundsätze selbst, daß die beiderseitige Stenerkraft maßgebend und die jurassische

Grundsteuer der Grund- und Kapitalsteuer des alten Kantons
gleichgestellt sein solle, nichts Begründetes einwenden lassen. Dagegen läßt sich

nicht leugnen, daß in der Ausführung Ungerechtigkeiten eintreten könnten,
wenn'nicht einige Rücksicht auf eiu besonderes Verhältniß genommen würde.
Dcr Jura hat nämlich als Grundlage seines Steuersystemes einen
genauen Kataster, in welchem jedes Grundstück aufgezeichnet und geschätzt.ist.
Ter alte Kantonstheil besitzt aber noch keinen formlichen Kataster uud es

ist deßhalb Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sich viele Grundstücke ganz
oder theilweise der Einschätzung zn entziehen wissen. Unter solchen
Umständen stellt sich das Gesammtbetreffniß des Jura dann natürlich
verhältnißmäßig höher als das des alten Kantonstheils, Es dürfte aus diefem
Grunde dcn Behörden des Kantons Bern zu empfehlen sein, dem bezeichneten

Verhältnisse billige Berücksichtigung angedeihen zn lassen.

61 Auch gegen die für die zukünftige Abrechnung zwischen den beiden

Kantonstheilen in Art. 3 des Gesetzes angenommene» Grundlagen, so wie

gegen die für die Vergangenheit getroffene Abrechnung läßt sich eine

begründete Einsprache nicht erheben. Tic Rekurrente» begnügten fich auch

ihrerseits damit, eine andere Instanz für die Vornahme der Abrechnungen
in Vorschlag zu bringen, auf. welches Begehre» i»deß der Große Rath
nicht eingetreten ist und wohl nach seiner ganz.n konstitutionellen Stellung
auch nicht eintreten konnte. Von Bundcswcgen ist übrigcnS schon deß-
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wegen nicht weiter einzutreten, da eine förmliche Beschwerde hierüber nicht
erhoben zu werden scheint,

7) Es ergibt sich ans dem Gesagten, daß auch die Grundsätze über

Regulirnng der Steucrverhältnissc zwischen dem alten und neuen Kantons-
theile im Großen ganz mit den unter gefundenen Resultaten und mit
den maßgebenden Urkunden übereinstimmen, so daß hierdurch die im ersten

Theile entwickelten Anschauungen noch bekräftigt werden.

Aus diesen Gründen hat der Bundesrath
beschlossen :

I. Es seien die beiden unter und 8 bezeichneten Rekurse als
unbegründet erklärt, in der Meinung, daß den zuständigen Behörden des

Kantons Bern eine billige Berücksichtigung des iu Erwägung 9, 5
bezeichneten Veihältnisses für die Ausführung empfohlen werde.

II, Sei dieser Beschluß der Regierung des Kantons Bern und dcn

Rekurrenten Herren Carlin, Revel und Girard für sick uud zu Handen
der übrigen Mitrckurrenten, unter Rücksendung der Belegeakten
mitzutheilen,

Kantonsbuchhalterei.
An Veränderungen im Personale dcr Finanzverwaltung sind zu

bemerken :

Cs starben der Amtsschaffner (zugleich Amtsschreiber) von Signau,
Herr Röthliöberger, und der Kantonskassier, Herr Kistler. An die Stelle
des Erstern ivurde gewählt Herr Amtsnotar Brand; die Wiederbesetzung
der letztern Beamtuug dagegen fällt in das Jahr 1806,

Es wurde befördert: der Amtsfchaffner und Salzfaktor in Langenthal.

An die Stelle dieses zum RcgierungsstattHalter gewählten Beamten
wurde ernannt: Herr Amtsnvtar Gseller,

Wieder gewählt auf eine neue Amtsdauer wurden die Amtsschaffner
von Courtelary, Schwarzenburg, Biel, Fraubrunnen, Frutigen und Saanen.

Die im Laufe diefes Jahres vein Kantonsbuchhalter besorgten Inspektionen

konstatirtcn im Allgemeinen gute Ordnung bei deu Kassabeamten,
sowohl in dcn Bezirken als ili der Hauptstadt. Was dagegen die im
Kreisschreiben des Regierungsrathes vom 20. September 1869 vorgeschriebenen

Inspektionen durch die Negierungsstatthalter anbelangt, so lassen

diese immer noch zu wünschen übrig, da in 13 Amtsbezirken keine solchen

stattgefunden haben.

Wie im letztjähligeu Berichte in Aussicht gestellt ivurde, ist das

Defizit des ausgetretenen AintöschaffnerS Jmhoof von Laufen in dessen

Eüterabtrctung bis auf den Betrag, dcr durch die Amtsbürgschaft gedeckt

wird, fruchtbar angewiesen worden.
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Ueber den Bezug der Militärsteuer gibt nachstehende Tabelle nähere
Auskunft, Dieselbe ist dem Betrage nach ziemlich stabil geblieben und
wird sich erst auf 1867 etwas heben, wenn zum crsten Male die neuen

Steuerregister, insbesondere die neuen Einkommensteuerregister, zur Grundlage

genommen werden können, Von dem Gesammtbetrage der Taren
von Fr. 167,240 40 blieben Ende 1865 nur Fr. 352. 45 im Ausstaude,
ein untrügliches Zeiche» dcr Thätigkeit der Amtsschaffner. Bei den Eon«
zessionsabgaben uud Bergbauabgaben läßt sich aus dem Ausstande aus

Jahresschluß durchaus nichts folgern, da diese Gefälle eben erst Ende
November und Ende Dezeinber fällig werden; hingegen spricht auch

hinlänglich für den rasche» Bezug der Umstand, daß vom Jahre 1864 her
keine Ausstände mehr vorhanden sind. Die Wirihschaftspatentgebühren,
sowie die Gebühren für Tanz-, Spiel- und besondere Wirthschaftsbewil-
ligunge», ebenso die Gewcrbsgebühren, werden stets sofort bezahlt, und es

können sich hieraus keine Ausstände bilden. Bei den Bußen und Ge-
richtsgebührcn endlich sindet die Verrechnung nicht »ach de» fälligen,
fonderli nur »ach den Eingänge» statt, und periodische Prüfungen der

Ausstände geben dcr kontrollirenden Kantonsbuchhalterei die Mittel au die

Hand, rückständige Posten entweder zum Bezüge zu bringen oder als
unerhältlich zu erkennen.



Militär

steuern

pro

1865.

Amtsbezirke.

Anzahl
dcr

Taxirten

Bezugssummen

nnd

Nachtaxationcn,

Restitutionen

und

nnn-vül^urs.

Netto-Ertragder
Taxen.Ausstandauf31.Dez1865.TciciciewcrderKomMissionen,DruckkosicnunoübrigeBczugslosten,

Fr.

Np.

Fr-

Rp.

Fr,Np.Fr.Rp.Fr.Rp,

Aarberg

779

5782

305

30

54767912119

Aarwangeu....

1659

8658

3»

806

70

78516«24449

Ver»

2725

2593

l

1223

80

24557
20150*)47859145985

Viel

661

6162

10

1273

30

4708891807979

Büren

445

2822

10

57

50

27646911205

Burgdors

1596

9979

20

428

50

95417V24320

Courtelary

1248

11243

722

50

1ii520
50258

Delsberg

729

39'/2

50

107

38655021970

Crlach

646

2443

60

160

22836012358

Franbruunen

64«

4823

70

185

30

46384919l75

Freibcrgen

497

3279

10

100

31791017950

Frntigen

776

4052

20

250

70

3801509950

Jnterlaken

1292

6646

30

138

50

65078V26985

Konolsingen

1674

10339

60

503

40

98362«344«5

Laufen

28«

3101

82

27

40

3074426230

Laupen

578

3338

40

143

31954013880

Münster

696

5563

80

195

90

53679033860



Nienstädt

180

202?

90

64

50

1963
4943

Nidau

508

3879

49

214

39

3665
1919260

Oberhasle

41?

2123

49

69

2973
408179

Pruntrut

98?

7151

59

486

10

6665
4041292

Saanen

302

2965

59

25

2949
50545«

Schwarzenburg

«19

33,0

59

142

69

3145
4522455659

Seftigen

1949

5767

99

184

79

5583
2031?8«

829

5961

49

143

60

4912
8045615

Ober-Simmenthal

929

3754

50

392

80

3361
70l889

Nieder-Simmenthal

612

3524

95

3429
11329

1614

9514

49

599

49

9914
27565

Trachselwald

924

5298

60

395

4993
60153

Wangen

969

5458

70

236

73

5221
9724199

269?9

17796?

92

9474

13

167249

4435245713?24

Bezugskosten

-

-

-

-

713?
24

Netto-Ertrag

der

Mi

itärsteuer

laut

Staat

srechn

ung

160193

20

Centralkommission,
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V e r z e i ch n iß

über die Anzahl der auf 31. Dezember 1865 unersättlich gebliebenen

allgemeinen P oliz ei büßen.

Amtsbezirke.

Aarbcrg
Aarwangen
Bcrn
Viel
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Crloch
Franbrunnen
Freibergen
Frutigen
Jnterlaken.
Konolsingen
Laufen.
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Oberhasle.
Pruntrut
Saauen
Scbwar;cnburg
Seftigen
Signa»
Ober-Simmenthal
Nieder-Simmenthal
Thun
Trachselwald
Wangcn

Anzahl verjährter allg
Polizeibußeu

gm g.'hre
I°65

verjährte Büßen
p,o 186Z.

23
36

566
31
l5
95

119
33

8
3

93
3

57
33
36
11

23
3l
2l
24

319
16
25
15
25

4
54
32

4

33

1699

Ausstchrnve Dußcn

pro

1864. I 1865.

Total-
AuSstand.

22 126 148
47 79 126

469 495 964
41 79 111
12 46 58
69 76 145

119 355 465
23 16 39
17 19 36
14 15 29

129 152 281
9 13 22

78 117 195
4l 54 95
58 199 167
16 33 49
39

O

59
45

89
0

25 119
53

135
48 67 115

292 391 593
17 34 5l
32 48 89
13 45 58
15 73 88
13 29 42
59 93 143
32 85 1i7

2 17 19
29 193 132

1761

2884

Total der ausstehenden Polizeibußen 4645
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Die Anzahl dieser vcrjöbricn Polizribußen könnte auffallen. Allein es ist zu
bemerken, daß dieselben giößtcntheils Personen betreffen, welche in Gren^bezirken
gewohnt haben und alsdann, nachdem sie in Buße gefallen, das Kanionsgebiet eine

Zeit lang verlassen haben, und von welchen deßwegen die Buße nicht mehr
eingefordert wenden konnte.

Einige Verlegenheit brachten der Staatskasse die im Berichtjahre für
die Vrandassekuraiizalistalt zu bezahlenden Brandschade»vcrgütu»gen infolge
der bedeutenden Brande voli Radelfingen, Villeret und namentlich Bnrgdorf,

die auf eine Summe anstiegeu, welcher der Bestand der Kantons-
kasse niemals gewachsen gewesen wäre, am wenigsten aber jetzt, ivo die

Defizite der Staatsbahn denselben herabgeschinolzen haben, Ter Staat
mußte zu Anleihen seine Zuflucht nehmen uud entlehnte daher vorläufig
1 Million aus denjenigen Geldern des Hupotbekartasse-Anleihens von
Fr. 2,900,000, welche erst im Laufe des Jahres 1866 nach Erschöpfung
aller übrigen Gelder dieses Anleihens zur Verwendung kommen sollen und

daher ohnehin vorläufig hätten zinsbar angelegt werde» müssen. Diefe
Operation stützt sich auf eine» Beschluß des Regier»ngsrathes vom 31.
Juli 1865, wonach die Fiiianzdirektion ermächtigt wird, zu Handen der

Brandassekuranzanstalt Anleihen iin jeweiligen Betrage der Vorschüsse der

Kantonskasse an dieselbe zn realisiren. Aus Ende Jahres war die Kantons-
kasse für bezahlte Brandschadenvergütungen, worunter alle ^ auch für
Burgdorf, im Vorschüsse um Fr. 1,154,475. 17

und hatte dagegen anleihsnsweise à 4'/z °/g bei

der Hypothckarkassc erhoben 1,000,000.

sie hatte daher immer noch die erhebliche Summe von Fr. 154,475, 17

zu gut. Da laut Gesetz die Beiträgs dcr Versicherte» i» einem Jahre
3 v/gg nicht übersteigen dürfe», mithin auch bei Annahme einer

Versicherungssumme von 300 Millionen nur Fr. 900,000 iu, Jahre 1866
erhältlich siud, so werde» auch im Jahre 1866 anßergewohnliche Maßregeln
nöthig werden, um das Anleihen zurückzuzahlen und die Vorschüsse dcr

Staatskasse zu decken.

I» Staatsanleihenssachen war das Jahr 1865 ein ziemlich bewegtes.

Auf 12. Juli dieses Jahres wurde vorerst das im Jahre 1855 in Basel
realisirte Anleihen vo» Fr. 2,000,000 heimleezak i, welches ursprünglich
für die Betheiligung des Staates an der Centralbahn aufgenommen worden

war, dann aber, nachdem mit den daherigen Centralbahnaktien die

Ostwesibahiibetheiligiing einbezahlt worden war, für letztere galt. Das
Geld zu dieser Heimzahlung wurde bekanntlich schon durch das Anleihen
von 1864 aufgebracht, aber vorläufig bei der Kantonalbank angelegt, wo
es nun zurückgezogen worden ist. Im Fernern beschloß dcr Große Rath
unter'm g./10. März 1865 zwei reue Anleihen, nämlich
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Fr. 600,000 zn Vollendung der Staatsbahn und

2,900,000 zu .Handen dcr Hvvothckarkasse,

Fr. 3,500,000, welcbe, wie die früheren, durch Vertrag mit dem Hause
M. A. von Rothschild cv Sohne iu Frankfurt a./M. realisirt wurden
und zwar zum Zinsfüße vvn 4'/2

Der Stand dcs Staatsbahnbaucs und der bezüglichen Anleihen war
auf Ende 1865, mit Inbegriff der laut Großrathsbeschluß dem Bauconto
einverleibten Ostivestbahnbetheilignng, folgender:

Debitoren. Kreditoren,
Anleihe» von 1861 » 4 «/ Fr. 4,000M0

1861 à 4>/z °/ 12,000,000
1864 à 4 V, «/ 1,560,000
1865 à 4 Hz °/g 600,000
1864 Ostwestbah»betheil. 2,000,000

Fr. 18,095,798. 45 Baucouto (Bahnbau),
2,000,900. (^'stwestbahnbeiheil.),

4,201. 55 Baarschaft in Kasse.

Fr, 20,100,00«, Fr, 20,100,000

Den Staatsbahnbctrieb anbelangend, fo gibt sowohl übcr die An-
leihenSverzinsung als über das, was dcr Betrieb Hiera» lieferte, die

Staatsrcchnung, Rubrik Finanzdirektion, Auskunft, welche diesem
Berichte als Anhang folgt.

In der Vermittlung der Auszahlung von öMropriaticnsgcldern für
Eisenbahnbauten beschränkte sich der Verkehr ini Berichtjahre neben dcr
Auszahlung der im letzte» Berichte erwähnten Ausstände auf folgende
Ziffern:

Eingang, Auszahlung, Ausstand Ende 1365.

Staatsbahn 22,142.92 16,548.15 5,594.77
Centralbahn 3,125. 67 2,743. 77 331. 99

An Vorschüssen erscheinen auf Jahresschluß 1865 außer dem hievor
erwähnten an die BrandversichcrtingSanstalt folgende im Vermcgensetat
des Staates:

1. Ka ta stero ors ch üs f e im Jura, unverzinsliche
Stand auf 31. Dczember 1864 Fr. 28,637. 25
Rückzahlungen im Jahr 1865 9,508. 96

Fr 19,128. 29
Neue Vorschüsse im Jahr 1865 36/529. 5.4

Stand der Vorschüsse aus Ende 1865 Fr. 55,657. 83



177

2. B ot anischer Garten Vorschuß für den Pflanzenh andel.
Dieser zu 4 ° verzinsliche Vorschuß wurde vom Regierungsrathe

unterm 20. Januar 1805 von den bisherigen Fr, 10,000 auf 15,000
erhöht, wie schon im letzten Berichte angedeutet wurde.

Stand des Vorschusses auf Ende 1805 Fr, 12,741, 21

3. Verlag der revidirten Gesetzsammlung 1715 1861.
Laut Bcschluß deS Regierungsrathes vom 12, Angust und 1, Oktober

1862 wurde hiefür cin unverzinslicher Vorschnß, ursprünglich vvn Fr 72,000
eröffnet, welcher aus dein Erlose allmälig getilgt werde» soll. Aus Ende
1804 betrug dieser Vorschuß gemäß dem letzten Berichte noch die erhebliche

Summe vo» Fr. 63,936/77
Im Jahre 1865 wurden aus verkauften Exemplaren

nur abgeliefert ' 2,299.
Stand des Vorschusses aus Ende 1865 Fr. 61,736. 77

4. Vorschüsse aus unrechthabende Kosten.
Der Stand dieser Vorschüsse aus Ende 1865 ist folgender:

I. Geschäftskreis der Baudirektion.
g) Schwellenarbeiten untenher der Reudlenbrücke,

RegierungsrathSbeschluß vom 1. Juni 1855 Fr, 693. 13
b) Reckwegarbeiten an der Zihl bei Schwadernau,

RegieruugSrathSbeschluß vom 39. Mai 1869 2,823. 46
II. Geschäftskreis der Direktion des Innern,

s) Adiilinistrationskoniiiiissariatskosten für die Bur-
gergeineinde Münster, Regiernngsrathsbeschlnß
vom 11. Mai 1858 Fr. 3,568. 65
Dazu Zins bis 16. Dezember
1865 1,229.

- 4,788. 65
b) AdniinistratioiiskonünissariatSkosten für die Ein-

wohnergemciiide lliiterfcen, RegierungsrathSbeschluß

vom 11. Juli 1861
^

2,953.

Total Fr. 11,258. 24

Diese Vorschüsse siud sich also gleich geblieben mit Ausuahme
desjenigen an die Burgergemeindc Münster, bei welcher der Zins sm> 16. Dez.
1865, auf welchen Tag eine Obligation für Fr. 4788, 65 einlangte,
zum Kapital geschlagen ivurde. Diese Obligation litt an Formfehlern,
zu deren Hebung neue Unterhandlungen gepflogen werden müssen, welche
die Erledigung dieser Angelegenheit in das Jahr l866 verschieben.

Für liti. I. 6, ist seither ein Urtheil ersolgt, laut welchem die
Kantonsbuchhalterei die Summe eiuzukafsireu hat.

12
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5. Vorschuß für Anschaffung von Brodscickeu.
Von dem laut Regierungsrathsbesckluß vom 21, Januar 1864

bewilligten Vorschüsse von ursprünglich Fr, 25,000, wclcber Ende 1804
noch

' .Fr, 18,750
betrug, wurde die zweite Rate mit 0,250

abgelöst, so daß noch verbleiben Fr, 12,500
Dagegen wurde der Vorschuß für Gamellen, der Ende 1804 noch

Fr. 4527, 10 betrug, ganz ziiriickbczablt.

6, Vorschnß an die em m e n th a l i sch cn Gemeinden
i n S st w e st b a h u s a ch e u

Tie rückständig gebliebenen Zinse dieser Vorschüsse wurden im Laufe
des Jahres 1865 bezahlt, mit Ausnahme derjenigen der Gemeinde Nöthen-
bach, welche in einem mit dieser Gemeinde entstandeneu Prozesse durch
Vergleich gegen Bezahlung der Kapitalsumme von Fr, 10,000 nachgelassen

wurden. Dieser Vergleich wurde vom Regierungsratbe zwar erst

am 30, Januar 1866 ratifizirt; die Skriptur fand aber gleichwolü, da
die Kasse pro Tczcmbcr noch nicht abgeschlossen war, für 1865 statt.

Ter Stand dieser Vorschüsse war auf Ende Jahres folgender:
Kapital à 4'/« "/,> ZinsausKondv«

verzinslich.
Fr,

5?öchstetten 25,000
Trub 35,000
Laupcröwvl 27,500
Langnau l 60,500
Rüderswvl (Kapitalabzahl. Fr, 4000) 3,500
Tägertschi 5,000

Gemeinde

31. Màr> 1SS5,

Fr.

700

256,000 10«

7. N o r s ch ü s s e in E n t s il m p s u n g s s a ch e n,

Fr. 1,464,404, 72Dieselben erreichten auf Ende 1865 die Summe von
während die Anleihen, welche »acb ^ 2 des De¬

kretes vom 22, März 1853 h eîûr aufgenommen
wurden, das hiefür bewilligte Maximum einer
Million

betragen, so daß die Kantonskasse im Vorschüsse

ist um

Für das Nähere wird auf den Anhang Nr.

1,000,000,

Fr, 464,404, 72

zur Staatsrcchnung
für 1865 verwiesen, welche diesem Berichte beigegeben ist.
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Hypothekarkasse.

Veranlaßt dnrch die für gcldbedürftige Licgcnschaftsbesttzer immer
schwieriger gewordenen Kreditverhältnisse und den stets drückender!!
Geldmangel und weil die im letzten Jahresberichte des Näher» besprochene

Schlußnahme über Ausgabe von zu 4'/z verzinsbarcn Schuldscheinen
oder Kasfascheinen der Hvpothekarkasse nicht die nothigen Geldmittel
zuzuführen vermochte, hat der Großc Rath um 10. März 1895 cin Anleihen
von Fr, 2,900,000 zum Zwecke der Speisung geuaunter Kasse beschlösse»,
welcher Betrag im Lause des Berichtsjahres vollständig eingezahlt worden

ist.

Im Weitern stellte der Regierungsrath in Ausführung des § 7 des
Gesetzes vom 28. Juui 1856 über Wiedereröffnung dcr allgemeinen
Hypothekarkafse unter,» 9. Juni 1865 für die Darlehensbewilligungen der
allgemeinen Hvvoihekarkasfe folgende leitenden Grundsätze aus:

1) Die zu bewilligenden Darlehen dürfen nur zu Abzahlung bereits
bestchcndcr Grundpsandfchuidcn oder aber zur Tilgung solcher Current-
schulden verwendet werden, von denen glaubwürdig nachgewiesen werden
kann, daß sie feit dcm 1. März 1864 zum Zwecke der Abzahlung grund-
psändlich versicherter Schulden kontrahirt werden mußten.

2) TaS Marimum dcr an eine und dieselbe Person aus der
allgemeinen Hypothekarkasse zu bewilligenden Darlehen wird auf Fr. 6999
bestimmt.

Die Kaff a ver Handlung en ergeben ein Ein¬
nehmen vo»

und ein Ausgeben von

mithin einen Eesamintverkchr von

Das den Kapitalstand der Anstalt bildende Guthaben des Staates be¬

trug aus 31. Dezember 1364 Fr, 6,996,145. 48

Derselbe wurde durcb die baarcn Einschüsse dcr

Kantonalbank-Dbligationen-Liauidation vo» 5,195. 77
und des obrigkeitlichen Zinsrodels von 59,232. 55

Fr. 13,518,898. 28

13,334,009. 59

Fr. 26,852,907. 78

erhöht auf 6.979,573. 80

arlehen gegen Pfandbriefe,

Während die Krediikommissio» wegen Mangels an Geld im I,
Semester 1865 nur 13 Sitzungen gehalten hatte, fanden deren im II.
Semester 35 statt, zusammen also 48, in welchen I 102 Geschäfte behandelt
wurde», die größtentheils i» dcr beiliegende» Tabelle verzeigt find:
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Der KapitalauZstand bei dcr allgemeinen övpothckarkasse auf 31, Dczember

1864 von
^

.Fr. 14,851,383. 84
wurde durch 667 neue Darlehen vermehrt um 1,579,353. 16

Fr. 16,430,736, 94
Dagegcgcn durch die Rückzahlung reduzirt um 516,803, 32

Blcibcn auf 31. Dezember 1865 in 6147 Posten Fr, 15,913,933, 62

Das Kapital dcr Oberländer Hvpothekarkasse
betrug auf 31. Dezember 1864

Fr. 7,293,707. 22
Die hiezu gemachten 103 neuen

Darlehen bcliefen sich aus ^ 206,528.

Fr. 7,500,235. 22
Davon die Kapitalrückzahlungen

abgezogen 231,491. 20
Bleibt Schuldigkeit der Oberländer

Hvpothekarkasse auf
31, Dez. 1865 in 5681
Posten 7,268,744. 92

Der diesjährige Gesammtbetrag der Darlehen gegen
Pfandbriefe von Fr. 23,182,677. 64

übersteigt den vorjährigen von 22,145,99l. 96

um Fr. 1,037,536. 58
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Die auf 31. Dezember 1865 bei der Hvpothekarkasse ausstehenden
Kapitale vertheilen sich auf die Amtsbezirke wie folgt:

Amtsbezirke.
Mgmcinc Kasse

VbcrlSndcr-
Kasse.

Total.

Fr, Rp. Fr. Rp. Fr, Rp.

866253 78

l

1685593^21 2531846 99
1250757 1591589 45 2842337 45
630743! 20 1669085 16 2299828 36

12565^0 58 1080029 46 2336570 04
742603 67 663525 46 l406429 13
599530 62 598939 23 1198460 99!

1657213 39 1657213 39
419433 48 410433 48

55794 44 55794 44
197633 99 197633 99
409191 18 490191 18

75331 97 75381 97
593898 01 593808 91

1951342 09 1051342 09
76961 42 76961 42

164112 25 164112 25
195127, 24 195127! 24
185569 53 185569! 53
535317 94 535317 94
142367 26 142367! 26
335515 76 335515! 76
138943 49 138943 49

73938 74 73938 74
311993 93 311903 93

1369378 99 1360378 99
339687 28 330687 28
109637 41 160637 41
756427 12 756427 12
496695 89 496695 89
869322 15 860822 15

15913933 62 7268744 92 23182677 64

immenthal
nthal

Frutigen
Jnterlaken
Nieder:
Ober-Timme
Oberhasle
Saanen
Thun.
Bern
Burgdorf
Fraubrunnen
Konolsingen
Laupen

Schwarzeuburg
Seitigen
Signau
Trachselwald
Aarwangen
Wangen
Aarberg
Biel
Büren
Erlach
Neuenstadt
Nidau
Courtelary
Delsberg
Laufen
Freibergeu
Münster
Pruutrut.

Total



Uebersicht

der

im

Jahre

18KS

begehrten

Darlehn

I.

Aus

dcr

allgemeinen

Hypot

undbewilligtenSummen.hekarkasse.

Amtsbezirk.

Pcrsonen

Fr.

Frutigen

8«

209000

Jnterlaken

114

193839

Oberhasle

102

178211

Nieder-Simmenthal

30

939,3

Ober-Simmenthal

124

341899

Saanen

32

97791

106

492999

Oberland

10

59999

BnrgdorfFranbrnnncn

4

17357

Konolsingen

I

8000

1

25,00

Schwarzenbnrg

24

85979

Scftiacn

«8

158932

Mittclland

Trachselw'ald

Em

mcnthal

Aarwangen....

27000

Wangen

Obcraargau

1

2500
Begehrte

Darlehu,

Landschaft.

Personen

Fr.

588 109

1487534 327798 29599

BewilligteSummenAmtsbezirk.Landschaft.PersonenFr.781«389911315719999134300295312«123309390318045010«33345«1944100415400«300125002481720«5133230 52240012500Pcrsonen 579 10«Fr. 1231700c»dez 283259 24999



AarbcrgBicl

30

83204

1

25,00

Bnrcn

9

37700

Erlach

II

24000

Neuenstadt

8200

Nidan

19

51225

S
c
c
la
il
d

Emirtclary

3»

152430

Delsberg

'2

1VUV0

Frcibcrgcn

8

39100

Laufcn

19

25000

Münster

34

112833

Pruntrut

17

«9300

IuraTota,

879

2457984

«9 197 879

297519 4059K32457984

29«85991259993l3U01122350I7«001«448753511«850I«000830900102310»339«2tt«1549800891203L915«3 192 891177215 319850203L915c»

NkZ,

ffin

Thcil

dcr

bewilligten

Snmmen

konnte

von

den

Bewerbern

nicht

crkoben

werdcnwegenNichterfüllungdergestellten

Bedingungen

j
auch

sind

cine

ziemliche

Anzahl

Darlehn

erst

im

Januar

1866

zur

'Auszahlung
gelangt.

II,

A
i,
s
dcr

O
b
c
r
l
ä
n
d
e
r
H
y
p

o
t
h

ckarkassc.

Amtsbezirke.

FrutigenjnterlakenOberiseleNiedersimmenthalObe,

simmenthal

Saanen

Total

Begehrte

Darichcn,

D̂cwilliglc
Zummcn,

Personen

10t 22 10Ili 118
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113Fr.«33504608»g,X>61000293301665«220213



184 -
Momentane Geldanlagen.

Von den Geldern, welche aus dem vorerwähnten für Rechnung der
Hypothekarkassa aufgenommenen Staatsanleihen von Fr, 2,WO,WO nicht
sofort ihre Verwendung finden konnten, wnrden der Kantouskafsci, neben
Rückzahlung eines vou ihr erhaltenen temporären Vorschusses vo» 659,999
Franke», für Rechnung dcr Brandversicheruiigsanstalt Fr. 1,990,000,
vorgeschossen uud der Rest vorübergehend bei der Kantonalbank und andern
soliden Vanki»stit»te» «»gelegt.

Gewinn- und Verlustkonto des Staatsanleihens.
Infolge Beschlusses des NcgierungsrathcS vom 7. Inni 1865 find der

Kantonskasse die dem hierseitigen Antheile an dem Anleihen der 3,500,000
Franken beziehenden AnleihenSkostcn ^Provision, Kursvergütuug, Reise- und
GeldtranSoort, Druckkosten zc.) vergütet worden mit Fr. l 00,873. 00
welche durch Erhöhung des Zinsfußes für die neuen
Darlehu aus der allgemeinen Hvpothekarkasse um

°/o, ^fv- um dcn dadurch erhöhten Zinsumgang
getilgt werden sollen. Das daherige Betreffuiß für
das Jahr 1865 beträgt

Bleiben auf 31. Dczcmber 1865

G eld a u f n a h m en,

1. Depots zu 3'/,, 4 und 4'/z
Das Guthaben der Einleger

betrug auf 31. Dezember 1864

Betrag der neuen Depositen

im Jahre 1865 auf 1745
Scheinen
und derjenige der Rückzahlungen
(2145 Scheine)

Das Depotkapital hat sich

der starke» Konkurrenz bei
Geldaufnahmen wegen nur um

vermehrt. Staud dcr Einlagen
auf 31. Dezember 1865 in
6835 Posten
wovon zu 3'/, °/g Fr. 26,945,
zu4°/g 11,191,129, zu 4'/,°/«
Fr. 4,542,995.

2) Der letztjährige Betrag
der Einlagen der Landesfremden

^111^56
109.762. 94

Fr. 15,446,120.

Fr. 5,248,925.

5,024,975,

224,850.

Fr. 15,679,970.

Uebcrtrag Fr. 15,679,970.
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Fr. Ct. Fr. Ct.

Uebertrag 15,670,970
von 9,938 26
hat im Jahre 1865 keine Veränderung
erlitten.

3. Die Hinterlagen der Auswande-
rungsagenten hingegen, welche auf 3l.
Dezember 1864 betrugen 29,099
sind im Jahre 1865 durch eiu Depositum
erhöht worden um 5,999

25,999
Durch Rückzahlung von zwei solchen von 10,000
aber reduzirt auf 15,099

4. Staatsanleihen.

Gemäß dem eingangserwähnten Beschlusse deS

Großeu Rathes wurden von dem Staatsanleihen der 3'/z
Millionen die der Hvpothekarkasse zukommenden 2,999,999
durch die Kautonskasse abgeliefert.

Stand der Geldaufnahmen auf 31. Dezember 1865 18,595,998 26

Die Einnahmen an Zinsen und Kostenerstattungen
betrugen im Jahre 1865:

g) Zinse von Hvpothekardarlehn 874,479 36
b) bezogene Marchzinse und Zinserstattungen von

Depots 127 65
c) bezogener Zins vou den momentanen Geldanlagen 27,822 92
ck) Zinsvergütung der KantonSkasse für solche momen¬

tane Geldanlagen aus dem hierseitigen Anleihens-
antheil, welche bereits direkt der genannten Kasse
wieder zurückbezahlt sind 16,865 73

s) Ertrag der Domainenkasse 9,599 13

t) Ertrag der Kantonalbank-Obligationen-Liquidation 1,582 05
bezogene Pachtzinse nach Abzug der gehabten Kosten 589 45

K) Verwaltungsemolumente und Kostenerstattungen 11,433 81

wozu noch die Vermehrung des Zinsausstand-Gut-
habeus kommt mir 86,452 37

zusammen ^028,843 62
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Uebertrag

Dagegen ist verausgabt worden:

Fr. Ct. Fr. Ct.

1,028,843 62

1) an Marchzinsen von übernommenen

Titeln 3,787 12

2) an Passivv.nsen (für das Anleihen
Fr. 76,601. 10) 714,189 07

3) Bergütnng des Zinsausgaben-Ueber-
schusses an den obrigkeitlichen Zins:
rodel 89,327 98

4) Zinsvergütung für die nicht sogleich

abgelieferten Gelder dcr Liquidation
von Entsumpfungs - Unternehmungen
(Gürbekorrektion I. Abtheilung) 433 61

5) Abschreibung als Verlust vou 2 For¬
derungen iiifolge Beschlusses' des Regie-
rungorarhcs 663 91

6) Vcnvaltungskosten (nach Abzug der be¬

zogenen Emoluments und Erstattungen,
betraqcn die Verwaltungskosten noch

Fr. 26,622. 66 oder Fr. 722, 35
weniger als letztes Jahr) 38,056 47

Neiner Ertrag

Fügt man dieser Summe die oben

verzeigte Zins- und Kostenvergütung des

obrigkeitlichen Zinsrodels von 89,327 93
abzüglich der Ertragsablieserungen der

Domainenkasse Fr. 9599 13
und der

Kantonalbankobligationen-Liquidation 1582 95

bei, also ^ 11,082 18

so ergibt sich als eigentlicher Ertrag der Svpothekarkasse
im Jahre 1865 -

"

oder 3"/,gg»/g dcr Staatseinschüsse von Fr. 6,970,573. 89.

846,462 26

^182,381^36

78,245 8«

269,627 16
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II. Unter der Hppothekarkasse stehende Verwaltungen:

1. Der obrigkeitliche Zinsrodel.
Fr. Ct. Fr. Ct.

Das reine Vermögen desselben

betragend auf 31. Dezember 1804 615,447 94
hat durch die Ablieferung des

Kapitaleinnahme»-Ueberschnsses als Einschuß in die

Hvpothekarkasse eine Verminderung erlitten
von 59,232 55
welche durch die Vermehrung des Zins-
ausstandguthabens vo» 51,831 59
sich reduzirt auf 7,409 96

Reines Vermögen auf 31. Dezember 1865 698,946 93

An Zinsen waren eingegangen Fr, 16,733. 83, während an folchen,
sowie an Verlnstabfchreibuugen (Fr. 7901. 92) und Kosten 196,966 Fr.
81 Ct, verausgabt wurden, wonach stch ei» Zins- u»d Kostenausgaben-
Ueberschuß erzeigt von Fr, 89,327. 93.

2. Die Domainenkasse.

Diese besaß auf 31. Dezember 1864
ein Vermögen vo»

Dasselbe wurde im Jahre 1865
vermehrt durch Licgcnschaftsvcrkäufe um
und durch Verminderung des Zinsausstandes

der Passiven

Die Verminderung durch Domainen-
ankäufe beträgt. Fr. 59,361 33

diejenige des Aktiv-
ZinSausstaudeS. 333 96
uud der Ausgabenüber-
sckuß der Feudallasten-
liqmdation 128,595 71

Bleibt Vermehrung

Reines Vermögen auf 31, Dezember

1865

Fr. Ct,

188,434 92

175 35

188^9"^

179,205 10

Fr, Ct,

1,138,153 93

9,495 17

1,147,553 25
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nämlich Aktienkapital
Zinsausstand

Summa
wovon die Passiven (restanzliche Kaufpreise

nebst Passivsaido von Fr, 152,623
56 Ct. abzuziehen sind mit

Bleiben wie oben

Fr. Ct.

1,318,014 14

47,226 44

1,365,24« 58

217,682 33

Fr. Ct.

1,147,558 25

2^. Die Feudallasten-Liquidatio
Betrag der Aktiven auf 31. De¬

li,

zembcr 1864

Verminderung durch Abzahlungen,
Kapital
Zinsausstand

Bleiben

Der letztjährige Stand der Passiven

von
ist durch Abzahlungen herausgelooster
Staatsschuldscheine vermindert worden

um Fr. 133,333 28
wozu noch die

Verminderung des Pas-
fiozius - Ausstandes
kommt mit 1,566

4,832 14
666 80

940,614 59

Bleibt an Passiven auf 31.
Dezember 1865

Der Schuldenüberschuß beträgtdemnach

Dieser Betrag von dem reinen
Vermögen der Domainenkasse von
abgezogen, ergibt stch für beide

Verwaltungsabtheilungen zusammen genommen
ein solches von

3. Die Dienstenz inskasse.
Die Aktiven derselben, welche auf

31. Dezember 1864 betrugen
haben im Jahre 1865 an Zinsen
abgeworfen nach Abzug von Fr. 7329. 86

134,899 23

28,839 40

5,498 94

23,349^46

895,715 31

782,374 85

1,147,558 25

365,183 49

3,885,590 43
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Fr. Ct. Fr. Ct.
Uebertrag 3,885,599 48

wegen Verminderung des Zinsansstandes 153,934 57
Dazu Zinsabzüge bei Rückzahlung un-
ausgeküudeter Einlagen 789 23

An Jahres- und Marchzinsen wurden

an die Einleger ausbezahlt odcr
denselben gutschrieben Fr. 139,149 04

Sonstige
Zinsvergütungen Liegen -
schafts- und Vcrwal-
tungskostcn, Steuern
u. s. w. 7,215 06

Verlustabschreibungen

(Fr. 5668. 55)
Miudcrerlvs aus einer

Liegenschaft 7,549 35

154,423 89

153,994 45
Die Bermögensvermehrung beträgt

demnach ^ 519 35

3M6719983
Davon ab der Mehrbetrag der

Rückzahlungen an die Einleger 273,374 92
Bleibt Vermögen auf 31. Dezember

1865 3,612,735 81
nämlich ZiuSschriften 3,599,856 49
Liegenschaften 4,593
Kapital- und Pachtzinsausstand 191,893 86
Rechnungsrcstanz 5,562 55

Facit 3,612,735 31
Die Einlagen beliesen sich am

31. Dezember 1864 auf 3,703,326 93
Dazu Beirag der neuen Einlagen (1864,
Fr. 367,464. 53) Fr. 315,976 13
weniger die Nückbemge
(1364, Fr. 528,343.
44) 583,459 15

Es ergibt sich somit
eine Verminderung der

Einlagen von 273,374 92
welche den Stand auf 31, Dezember
1865 reduziren auf 3,429,952 96

Vermögensübcrschuß 182,782 85
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4. Die Mushafenstiftung.

Das Vermögen dieser Stiftung betrug
auf 31. Dezember 1864

Dasselbe hak an Zinsen abgetragen
dazu Vermehrung des Zmsausstandcs

An Erstattungen sind eingegangen

Ausgaben an Stipendien, Preisen, Reise-

Fr. Ct.

26,428 14
442 73

26,870 87
37 50

26M8^37"

und Schulgeldern
Steuern, Verwaltuugs- und

sonstigen Kosten und Ver-
lustabschreibnng

Fr, 21,404 33

1,675 01

Vcrmögeusvermchrung

Vermögen auf 31. Dezember 1865

5. Der Schulseckelfond.
Vermögen auf 31. Dezember 1864

dasselbe warf im Jahre 1865 an Zinse!, ab

dazu die Zinsaussiandêver-
mehrung von Fr. 4i1 43
abzüglich des Zinszuschlages
der Pasfiveu von 116 37

23.079 39

Daraus wurden au Reise-
Stipendien Ferien - Reisegelder,

Prämien, Schulpfennigen
und Kosten des Schulfestes

verausgabt....
Sonstige Kosten

Vermögensvermehrung

Reines Vermöge,, auf 31,

3,797

295 06

4,092 21

Fr, 2946 32
313 35

Dezember 1865

3,264 67

Fr, Ct.

660,400 94

3,828 93

664,229 92

195,826 37

827 54

106,653 91

Herr l)r, Moritz Lazarus, Professor in Bern, bat dem Scbuiseckel-

fonds laut Schentungsvertrag vom 25. Tkleber 1865 deu Betrag von

Fr 1500 übermackt, dessen Zinse jeweilen zu Preisen unter dein Namen

Lazaruspreis, fur von der philosophischen Fakultät der berniseöen Hochs
schule ausgeschriebene Preisfragen ausgerichtet werden sollen. Für den
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Fall, daß die Berner Hochschule ausgelöst und eine eidgenössische Universität

gegründet werden sollte, geht das Eigenthum des Kapitals und die
etwa uoch vorhandenen Zinserträge an die Letztere über.

6. Die L a n d jâg c r - In v ali d e n k a s s e.

Fr,
Vermögen auf 31. Dezember 1864

Zinseingang im Jahre 1836
wovon die Zinsausstandsverminderung vou

abzuziehen ist.

An Beischüsfen der Landjäger gingen
ferner cin
und Staatsbeitrag

Hierzu Einnahmen an Verschiedenem

Ct.

2,842 30
121 16

2,72l"l4

7,109 35
3,500
1,485 39

14.815 79

Aus diesem wurde die

Ausrichtung der Pensionen pro
1865 mit Fr. 9772 26
bestritten, ebenso die fernern
Ausgaben, als Uniformvergü-
tungeu, Beerdigungskosten,
Steuern und Verschiedenes 439 76

19,212 92
Ncrmögensvcrmehrung im Jahre 1865

Stand auf 31, Dezember 1865

7. Die Vie h en tschädiguug scasse.

Fr, Ct,

59,599 82

Vermögen auf 3l. Dezember 1864

Davon sind an Zinsen eingegangen

Dazu Vermehrung des Zinsausstandes

Eingang an Buf.antheileu
Erlös von 93,845 verkauften Viehscheinen

Ausgaben für die Vichscheinc, Steuern
uud Verivaitungskostcu

Vermegenszuiiahme

Stand auf 31, Dezember 1865

4,693 77

64,194 59

408,361 59

15,069 27

1,358 76

510 84

4,889 75

21,828 62

1.752 29

20,076 33

428,431 92
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8. Die Pferdescheinka sse.

Dieselbe besaß aus 31, Dezember 1864
ein Vermögen von
welches dnrch die Zinseingänge von
und dcn Nettoerlös aus 19,909 Eesundheits
scheiueu

vermehrt ivurde um

Vermögen auf 31. Dczember 1369

9. Der KantonSschuls o nd

Vermögen auf 3t. Dezember 1864

Zinseingang

Ablieferung von Promotions- und Eintritts
geldern

Summa Vermehrung

Stand auf 31. Dezember 1863

19. Die Viktoriastiftung.
Vermögen auf 31. Dezember 1864

Eingang an Zinsen

Die im Jahre 1865 für die Anstalt in
Kleiuwabern bezahlten Beträge belaufen stch

Zr, Ct.

224 80

505 99

aus

Beitrag an das Waisenhaus

zu Saignclegier für
katholische Zöglinge.

Leibrenten

Verschiedenes

Fr. 18,239 96

1,999
1,958 29

83 79

Zunahme des Vermögens

Dasselbe beträgt nun auf 31. Dezember

1865
und besteht aus Zinsschriften mit Zinsaus-

stand

Liegenschaften
Gemälde und Recknungsrestanz

Facit

599 29

1,893

24,773 89

Fr. Ct.

5,627 26

^739 79

6,357 96

14,98 t 59

^2,492 20

17.383 79

748,894 42

29,371 99

511.132 45
238 09 43

4,97t 33

4,4M^84

753,296 26

753,296 26
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11. Die Liquidation der Kantonalbank-Obligations¬
rest a n z e n.

Fr. Ct. Fr. Ct.

Von dem auf 31. Dezember 1864
ausstehend gewesenen Kapital der 9,107 01
sind baar eingegangen 1,993 99
als Verlust, infolge Beschlusses des Regie-
rung-rathes abgeschrieben worden 4,959 93
und in den obrigkeitlichen Zinsrodel übergetragen

'
3,492 18

Facit 9,197. 01

12. Liquidation dcr Ko ügelderaus stände des Seminars
von M ü n ch e n buch s e e.

Ausstand auf 31. Dczcmber 1864 Fr. 423. 45
Neu hinzugekommen 4,475.

^,8987^5
Davon sind im Jahre 1865 eingegangen 1,525. 95

Bleiben auf 31. Dezember 1865 3,372. 50

13. Liquidation der Kostgelderausstände der Normal-
anstalt von Delsberg.

Zu den auf 31, Dezember 1864 verbliebenen
Ausständen von Fr. 754. 17
sind neu hinzugekommen 1,281.

2,935 17
Davon sind eingegangen > ,/ 197. 76

Ausstand auf 31. Dczcmbcr 1865 ^1,837741

14, Liquidation der Kostgelderausstände der Normal¬
an stali von Pruntrut.

Der lctztsährigc Ausstand vou Fr. 978. 39
wozu noch ein alter Posten vom Jahre 1848 gekommen

ist 39. 86

1.918. 16
wurde durch die Eingänge von 95, 33

reduzirt auf 922. 78

13
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15. P r i v a t v e r ,valt u » g c n.
Das zu verwaltende Vermögen betrug auf 3l.

Dezember IL64 Fr, 78,487, 29
199,229, 18uud belauft sich uuu am Eude des Jahres 1895 auf

Vermehrung Fr. 54,735. 92

19, Liquidatiou der E n t s u m p f u n g S unte r n e h in u n g e n.

Von dem Guthaben des Staates auf 91,
Dczember 1894 von
ift im Jahre 1895 eingegangen

Bleiben
Hiezu Zins pro 1895

Kapital und Zinsausstand aus 31. Dezember

1895

Fr. 159,134, 32

19,959, 47

Fr, 139,478, 35
5, > > 6 35

145,254, 79

Kantonalbank.
Allgemeiner (Ics ch ä s t s v e r

Derselbe betrug im Jahre 1895:
Bei dcr Hauptbank

Filiale voi. St, Immer
B.el.
Burgdors
Thun
Langenthal

k e h r.

Fr, 237,392,426
57,696,169
33,918,463
30,463.739
90,022.970
19,440,003

Im Vorjahre hatte dcr Umsah betragen

Vermehrung

C a s s a - V e r k e h r.

In vorstehenden Summe» ift der 6assa-Verte
trägen inbegriffen, wobei der bloße Umtausch von B
schlag gebracht ist:
I» Ber»

St. Immer
Biel
Burgdorf
Thun
Langenthal

Fr, 443,843,7,,6
344,271,403

99.572,363

hr mit folgende,.
Beanknoten niä't in An-

62,744,5 i 3

13,4! 0,160
12,021,872
10,377,689
16,234,979
6,155,349

Der vorjährige Cassa-Umsatz hatte betragen
Fr. 120,944,567

97,950,497

Zunahme Fr. 22,994.070
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Durchschnittlicher C ssa-Vorrath bei sämmlichen sechs

Bankanstalten
Höchster Stand
Niedrigster Stand

Fr- 1,721,100
2,188,725
1,320,530

Hierin ist die Baarschaft mit folgenden Summen inbegriffen:

Fr. 679,485 gegen Fr. 537,330 im Vorjahre.
1,147,949 756,775

395,475 364,590

Jahresdurchschnitt
Maximum
Minimum

anknoten.
Eigene Noten.

Stand unserer Emission am 1. Januar Fr. 2,322,850
Im Laufe des Jahres wurde eine Anzahl defekter

Noten aus der Cirkulation gezogen und vernichtet,
im Betrage von 422,850

Stand auf 31. Dezember Fr. 1,999,00«

Jahresdurchschnitt der

Cirkulation Fr. 1,206,999 gegen Fr. 993,950 im Vorjahre.
Maximum 1,479,499 1,259.899
Minimum 816.229 733,790

ö. Schweizerische Noten.

Im Durchschnitte betrug unser Vorrath an solchen Noten Fr. 77,380
Marimum desselben 129,760
Minimum 32,439

Seit Ende Juni werden diese Noten an unsern Cassen nur noch in
solchen Fällen a! p!,ri angenommen, wo sie von bernischen Clienten in
Conto-Corrent an Zahlnng gegeben werden.

Bei allen übrigen Einzahlungen für Wechsel, Darlehen, Inkassi
u. s, w, ebenso beim Umtansch, unterliegen die schweizerischen Noten einem

Abzüge von l e,m miii«. Für den bloßen Umtausch gegen Baar
behält sich überdieß die Bank ihre jeweilige, Convcnienz vor.

Zu diesen Modifikationen fanden wir uns veranlaßt, weil eine
Anzahl schweizerischer Banken uns nicht Gegenrecht hielt, d, h. unsere Noten
nicht ebenso günstig behandelte, wie wir die ihrigen. Im Uebrigen
befolgen wir noch immer den Grundsatz: die Noten der einzelnen
Bankinstitute gleichmäßig zu behandeln, womit unserm Publikum ohne
Zweifel besser gedient ist, alö wenn wir, wie dieß anderwärts geschieht,
die einen Noten gi pari annehmen, andere mit einem kleinern oder größern
Abzug belegen, noch andere gänzlich ausschließen würden.
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Credite mit Sicherheitsleistung.
Am I. Januar waren 1827 Credite eröffnet mit
Im Laufe des Jahres wurden 252 neue Credite bewilligt

und einige ältere erhöht, im Gefammtbetrage von

Dagegen wurden 123 Credite aufgelöst und mehrere
andere reduzirt; Verminderung

Bestand der Credite auf 31. Dczember (an 1956 Inhaber)
Dieselben haben somit um 129 zugenommen im Be¬

laufe von

Fr. 14,968,199

2,012,599
Fr. 16,030,60«

899,299
Fr. 15,181,40«

Fr. 1,113,300

Obige Credite vertheilen sich auf die sechs Anstalten, wie folgt:
Auf die Hauptbank

Filiale von St. Immer
Biel
Burgdorf
Thun -

Langenthal

521 Credite mit Fr
253
279
130
644
124^

1956

5,411,799
2,236,400
2,543,500
1,280,300
2,852,50«

851,«00
Fr. 15,131,4««

Ueber die Vertheilung der Credite auf die einzelnen Amtsbezirke und
Landschaften gibt das beigefügte Tableau Auskunft.
Auf 1. Jannar hatte die Bank an ihre Akkreditirten

zu fordern Fr. 8,844,785
Im Laufe des Jahres bezogen dieselben:

In Bern Fr. 1 1,408,121
St. Immer
Biel
Burgdors
Thun
Langenthal

6,645,661
4,867,659
3,237,938
8,218,996
2,146,417

Immer

Die Rückzahlungen betrugen:
In Bern

St.
Biel
Burgdorf
Thun
Langenthal

36,523,892
Hr^45M8,677

Fr. 11,445,593
6,738,160
4,805,321
3.381,094
7,523,193
2,952,524

Stand unserer Vorschüsse auf 31. Dezember
Es blieben demnach zur Verfügung der Akkreditirten

Total der Credite

Fr.
35,945,885
^9M2,792

5,758,693
Fr. 15,181,499
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W e ch s e l d i s k o n t i r u n g e n.

Am 1. Januar befanden fich im Portefeuille
Wechsel,

3,883 Fr-
Betrag.

4,403,329

Im Laufe des

In Bern
St. Immer
Biel
Burgdorf
Thun
Langenthal

Wechsel,

24,455
13,348

6,948
4,155

11,995
3,552

gingen em:

Betrag.

Fr, 31,198,932
8,896,046
4,722,597
2,411,248
8,156,924
2,191,585

Hievon wurden realisirt

Wechfelstand auf 31. Dezember

Wechsel.

nämlich: in Bern 978
St Immer 1712

63,553
62,479

4,957 Fr.

57,486,342
54,833,158

7,956,513

Biel
Burgdors
Thun
Langenthal

485
141

1384
257

Fr.
3,788,954
1,175,792

593,745
165,399

1,161,756
269,876

4957 7,956,513

Im Jahre 1865 sind diskoutirt worden 63,553 Wechsel mit Fr, 57,486,342
1864 56,756 43,919,944

Zunahme 6,797

Darleh n.

Stand derselben auf 1, Januar

Neue Darlchn wurden bewilligt

In '

Fr. 13,576,293

Fr. 897,136

^t. Immer
Bicl
Bnrgdorf
Thun
Langenthal

Fr 206.254
9,567

413,199
133,536
195,533
84.497

1,042,577

^.1,849,713
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Uebertrag

Rückzahlungen erfolgten:

In Bern

Fr. 1,849,813

St. Immer
Biel
Burgdorf
Thun
Langenthal

Fr 311,634
13,317

428,189
174,890
281,883

78.435

Stand auf 31, Dezember

Werthpapiere.

1,238,249

'Fr 561,464

Am 1. Januar besaß die Bank an Werthpapieren (größtentheils in ber¬

nischen Staats- und Kommunal-Obligationen) Fr, 398,996
Realisationen und Abschreibungen 12,683

Stand auf 31. Dezember Fr. 296,283

Verzinsliche Depositen.
In Conto-Corrent.

Am 1. Januar schuldete die Bank an 447 Deponenten
Neue Einzahlungen erfolgten!

In Bern.
St. Immer

Fr. 2,542,644

Biel
Burgdorf
Thun
Langenthal

Fr. 4,993,071
866,016
639,499

1,596,298
1,692,444

694,754

Zurückgezogen wurden:

In Bern
St. Immer
Biel.
Burgdorf
Thun
Langenthal.

Fr. 4,823,928
761,018
581,618

1,197,648
1,565,133

444,483

19,212,982

Fr. 12,754,726

9,283,823

Stand auf 31. Dezember (673 Deponenten) Fr. 3,479,898
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ö. Gegen 4prozentive Kafsascheine.

Am 1. Januar waren bei der Bank deponirt

Neu hinzugekommen find:

In Bern
St, Immer

Fr. 2,756,581

Biel
Burgdorf
Thnn
Langenthal

Dagegen wurden zurückgezogen:

In Bern
St, Immer
Biel
Burgdorf
Thun
Langenthal

Fr. 352,581
32,764
32,946
33,979
46,832
29,146

523,339

Fr. 3,279,929

Fr. 829,599
85,553
79,257

l 76,915
41,527

3,229
1,296,995

Stand auf 31. Dezember Fr, 2,073,825

>3. Gegen 3prozentige Kafsascheine.

«rand aus I, pannar
Tie Einzahlungen bei sämmtlichen Anstalten betrugen

Zurückgezogen wurden

Fr. 125,996
68,597

^Fr. 193,603
127,253

Stand auf 31. Dczcmber Fr. 66,350

I), Gegcn Solawechsel.

Tie Geldaufnahmcn gegen Solawechsel ergaben ^

In Bern
St, Immer
«icl
Burgdorf
Thun
Langenthal

Fr. 2,494,999
69,969

130,500
236,000
235,500

69,590

'Fr, 3,234,59«
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Hievon wurden rembursirt:

In Bern
St.
Biel
Burgdorf
Thun

Immer

Langenthal

Uebertrag Fr. 3,234,500

1,673,069
19,389
72,489

128,867
85,269
31,185

Stand auf 31. Dezember

Zusammenzug der verzinslichen Depositen
in Conto-Corrent

L. gegen 4prozentige Kassascheine
l3. 3prozentige
l). Solawechsel

2,919,241

Fr, 1,224,259

Fr, 3,479,893
2,973,825

66,359
1,224,259

Fr- 9,835,332
5,424,231

Fr, 1,411,191

Am 1. Januar hatten sich die Einlagen belaufen auf

Vermehrung

Auswärtige Korrespondenten.
Am 1. Januar besaß die Bank bei ihren auswärtigen Korrespondenten

ein Guthaben von Fr 274,593
Im Lause des Jahres wurde denselben Übermacht:

Fr. 29,369,258durch die Hauptbank
Filiale von St. Immer

» « Biel
Burgdorf
Thun
Langenthal

l,853,792
2,690

498.253
59,553

181,425
22,969,976

Fr. 23,235,484
Dagegen bezogen die sechs Anstalten, nämlich:

Bern Fr. 29,306,116
St Immer
Biel
Burgdorf
Thun
Langenthal

1,829,186

595,379
62,717

185.115
22,888,513

Guthaben der Bank auf 31. Dezember Fr. 346,971
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Debitoren Fr, 430,896
Creditoren 83,925

Saldo Fr. 349,971

I a h r e s e r t r à g n i ß.

Nach Ausweis der hienach folgenden Bilanzen des Gewinn- und

Verlustkonto ergibt fich cin Reinertrag von

Fr. 123,489 im ersten Semester
133,129 zweiten

Total Fr. 259,699 oder 7'/z «/«,

Die Vertheilung der erstern Summe geschah, in Gemäßheit der

Bestimmungen des frühern Bankgesetzes, wie folgt:
Fr. 79,999 dem Staate als ZinS » 4 °/ auf dem Stammkapitale von

3'/z Millionen Franken,
49,119 dem Nämlichen, für seinen Antheil von 75 «/, an dem

Ueberschusse von Fr, 53,489,
13,379 der Bankdircktion, sowie dcn Beamten und Angestellten für

^deren Antheil von 25

Fr. 123,489.
Bei der Vertheilung deS Reinertrages des zweiten Halbjahres kommen

die Vorschriften des am 1. Jnli in Kraft getreteneu neuen Bankgefetzes
in Anwendung, Cs erhalte» demnach:

Fr. 87,500, der Staat als Zins ä 5 °/ vom Stammkapital,
41,979, 49 der Nämliche, 92 «/ des Ueberschusses von Fr, 45,629,

3,640, 69 die Beamten, 8 «/ 45,629.

Fr. 133,129,
Das Vetreffniß des Staates für das Jahr 1865 beträgt somit:

I. Semester: H ZinS à 4 °/g von 3>/. Millionen Fr. 79,000.
b> Gewmnantbeil 40,110.

II. Semester: s) Zins n 5 °/ vo» 3>/ Millionen 87,500.
b) Gewinnantheil 41,970, 40

Total Fr, 239,589, 40
oder circa 6'/g

Den vorstehenden Rechiinngsübersichte» haben >vir noch folgende
Mittheilungen beizufügen:

Das von uns zu wiederholten Viale» dargelegte Bedürfniß einer

bleibenden Verstärkung nnserer Betriebsmittel hat im Laufe des Berichtjahres

seine Befriedigung gefunden, indem die Kantonalbank durch das

vom Großen Rathe erlassene und am 1. Juli i» Kraft getrctene neue

Bankgesctz ermächtigt wurde, einen Betrag von 4 Millionen Franken gegen
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Obligationen aufzunehmen. Diese Titel erhalten außer einem festen Zins
von 4 °/g noch einen verhältnißmäßigen Antheil am jährlichen Reingewinne
und werden auf eine Zeitdauer von je 19 Jahren ausgegeben. Die
Obligationäre sind berechtigt, in der ziveiten Hälfte des neunten Jahres ihr
Kapital aufzurunden. Wird jedoch von diesem Rechte nicht Gebrauch
gemacht, so bleiben die Titel jeweilen auf eine fernere Periode von 19 Jahren
unaufkündbar, Ihrerseits behält sich die Bank die Besugniß vor, nach

Ablauf von 4 Jahren, aus eiue sechsmonatliche Kündigung hin, sämmtliche
Obligationen oder einen Theil derselben zurückzuzahlen.

Auf Grundlage dieser Bestimmungen brachten wir im August eine

erste Serie von 2 Millionen Franken zur öffentlichen Subskription, wobei
wir für den Fall einer Ueberzeichnnng den Vorbehalt machten, den Ueberschuß

für die zweite Serie zu verwenden, Die Subskription war während
3 Tagen eröffnet und ergab eine Summe von Fr. 3,399,999, welche

wir programmgemäß vollständig aimshmen. Die Ausgabe der übrigeu
Fr. 760,999 erfolgte im November, wobei ebenfalls eine namhafte
Ueberzeichnnng stattfand, die aber dießmal cincr Reduktion unterworfen werden

mußte, weil die Totalsumme von 4 Millionen nicht übcrschritten werden

durste. Nach Mitgabe des Programmes erhalten die Obligationäre erst

für das Jahr 1866 einen Anspruch auf Dividende; dagegen wurden ihnen
die Ratazahlungen bis znm 31, Dezember mit 4 Hz °/g statt mit bloß
4 °/g verzinst Dcr günstige Erfolg dieser Operation hat neuerdings
gezeigt, wie sest begründet der Credit der Kantonalbank ist. Das
Ergebniß der beiden Subckriptionen hat übrigens unsere eigenen Erwartungen
überstiegen, da ivir absichtlich sehr kurze Einzahluugstermine festgesetzt

hatten, um soweit möglich nur brachliegende Gelder anzuziehen und eine

bloße Umwandlung von Depositengeldern zu vermeiden.

Die rasche Realisirung dcr fraglichen 4 Millionen Franken setzte uns
in Stand, nicht uur die von der Staatskasse erhaltenen Vorschüsse, sowie
den größern Theil unserer sonstigen temporären Geldaufnahmen
heimzuzahlen, sondern gleichzeitig auch die scit mehrern Monaten eingestellt
gewesenen Creditbewilligungcn wieder aufzunehmen. Unsere offenen Credite

haben stch den» auch im Berichtjahre um 129 im Betrage von Fr. 1,113,399
Franken vermehrt, uud deren Gesammtzahl stieg am 31. Dezember auf
1956, im Belaufe von Fr, 15,181,499, Aber auch iu den übrigen
Rubriken fand eine belangreiche Gefchäftszunahme statt ^), und da, wie

*) Als Beleg für die fortschreitende Entwicklung unseres Institutes führen wir
folgende Zahlen an, Cs haben scit 1862 zugenommen:
Die Krediteröffnungen um Fr. 2.800,000
Die Vorschüsse an 'die Akkreditirten 2,650,000
Die Wcckseldi-contiruugen 22,750,000
Die Wkchselbestânde 3,000,000
Das Gucbaben der Hauptbank bei den Filialen 2.800,000
Der jährliche Geschâftsumsatz 180,000,000
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bereits erwähnt, ein großer Theil der gegen Obligationen erhaltenen
4 Millionen zur Rückzahlung früherer Anleihen verwendet werden mußte,
so dürfte sich schon in nächster Zeit die Nothwendigkeit einer fernern
Kapitalvermehrung herausstellen. Ohne Zweifel wird dann der Große
Rath einer neuen Emission von Bankobligationen seine Einwilligung nicht
versagen, da hierin untcr den bestehendeu Verhältnissen wohl das
angemessenste Mittel licgt, daS vom Staute im Interesse unserer gewerblichen
Bevölkerung gegründete Institut mit den erforderlichen Kapitalkräften zu
versehen. Zudem darf man mit Grund voraussetzen, daß die nunmehr
eingetretene direkte Betheiligung des Publikums an der Prosperität der

Kantonalbank alls die weitere Entwicklung dieser Staatsanstalt einen

günstigen Einfluß ausüben werde.

Die vorerwähnte Revision des Bankgeschcs hat noch in anderen

Richtungen Modifikationen herbeigeführt. Einerseits wurden verschiedene

Verbesserungen zu Euniren uaserer Klientschaft erzielt; andererseits sind die

Ko.nvetenzen der einzelnen Bankbehörden, wie überhauvt die innere Or?
micino» des Institutes mit den heurigen Verhältnissen in Einklang ge-

etzt worden. Ruch hinsichtlich des Vertheilungsmodus des jährlichen
Reingewinnes traten neue Bestimmungen ail Plan der fxülieren, welcher

Umstand diesmal einen doppelteil Rechnungsabschluß, auf 30. Juni und

3l. Tezeuiber, nothwendig mael'te. Indem ivir auf die beiliegenden
Bilanzen des Gewinn- und Verlustconto verweisen, glaube» wir beifügen zu

solle», daß ivir mit Rücksicht auf die Obligationäre alle irgendwie zweifelhaften

Forderungen ausgeschieden odcr reduzirt haben, so daß sich unter
de» auf das Jahr 1866 übergegangenen AKivm keine befinden, bei denen

voraussichtlich ci» Verlust zu befürchten wäre. Zu bemerke» bleibt uns
noch, daß ohne jene Abschreibungen, welche dießmal eine ganz ausnahmsweise

Höhe erreicht haben, der Reinertrag des Jahres 1865 auf mehr
als 8Hz °/g angestiegen wäre.

Unser Zinsfuß für Verschlisse an Credit-Inhaber und für Darlehen
stund während der ganzen Dauer des Rechnungsjahres auf 5 ebenso

der Disconto für Wechsel auf den hiesigen Kanton, init Ausnahme eines

kurze» Zeitraumes (voin 13, Novcinbcr biS 5, Dezember), ivo cr 6

betrug. Bei den Conio-Eorrent-Dcpositcn ivurde der am 1, April auf
4'/z °/g erhöhte Zinsfuß am 1, Oktober wieder auf de» früher» Satz
vo» 4 «/g zurückgeführt; bei den übrigen Depositen ist keine Veränderung
eingetreten.
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Gewinn- und Verlustkonto auf 30. Juni 1865,

Bezogene Zinsen in Conto-Corrent
auf Darlehen (incl,

Marchzins) .'
auf Wertpapieren (incl,

Marchzins)
Provisionen
Evesen

Ertrag der Wechselgeschäfte: s) Disconto
b, Ciirsgeivinn

^ Verzinsung des Guthabens der Hanptbank
bci 4 Filialen

der Filiale von

Burgdorf bei deu übrigen Anstalten
Mietbzinse
Aufdewahrungsgebühren

Hiev ou gehen ab:
Zinsen in Conto-Corrent

auf Cassascbeinen n 4 und 3 «/
(incl. Nìarcbzins)
dcm Bankanieiben von 2H
Millionen
Solawechseln

Provisionen
Verzinsung der Schuld der Filialen an

die Hanptbank uud unter sich

Verwaltungskoslen:
n) Sitzuiigsgelder der Filialcomites

Fr. 1,0^9.
l>) Besoldnngenv.33 Beamten

», Angestellten 34,680. 10

c) Büreauauslagen und

Miethzinse 9,610. 16

Pvstauslagen
Stempelaiiölagen
Rcchtskosten

Verzinsnng der Hvpothekarsclnild
Verliiste und Abschreibungen

Neinertrag des ersten Semesters

111,663 89

32,943 14

Fr, Rv.

241,403, 72

18,145^ 73

9,319 10

28,629 93

4,084 27

^144,507 «3

128,131 96

758 98
1,247 32

34 60

116,974 64

53,759 46

56.25E
12,586 95

2,395 12

128,937 69

45,379 26

3,611 99
1,8.'8 69

621 66

3,425
24,029 90

573,261 34

,449,781 34

123,480, -
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Gewinn- nnd Verlustkonto auf 31. Dezember 1865.

Bezogene Zinsen in Conto, Corrent
auf Darlehen (incl.

Marchzins)
auf Werthpapiereif (dito)

Provifionen
Spesen

Ertrag der Wechselgeschäste: s) Disconto
b) Cursgewinn

Verzinsung des Guthabens der Hauptbank
bei 4 Filialen

der Filiale von
Burgdorf bei den übrigen Anstalten

Micthzinsc
Aufbewahrungsgebühren

Hievon gehen ab:
Zinsen in Conto-Corrent

aus Cassascheinen g 4 und 3
dem Bankanleihen von 2^/z

Millionen
Solawechseln
Bankobligationen »

Provisionen
Verzinsung der Schuld der Filialen an

die Hauptbank und unter sich

Verwaltungskosten:
Sitzungsqrlder und Reiscentscködigung des

Fr. 1,500, 50
2,156. 5«

1,030,
b,
e,
et.

35,521, S7

S,«69, 72

Verivaltungsratbes
Dito der Vcinkdiicktion
Diro der Frliaicomites
Besoldungen v,33Bsamten
und Angestellten

e, Bürcauausiagcn u. Mieth-
Zinse

Postauslagen
Stempelemslagen
Rechtskosten

Verzinsung der Hupothekarschuld
Verluste und Abschreibungen

Reinertrag des zweiten Semesters

Fr.

155,410 u,z ^«
4,,296 23/^^6

113,583

93

Fr.

243,845
Rp.

59

19,209 78
6,307 55

33,219 63
6,513 65

93,926 68
45,82? 9?

56,259
46,934
39, 79

3,641

126,181

49.278

4,219
1,884

49
3,923

22,814

59

38

83

39

67
22
15

29
II

26

35

3312,225
3,159, 20

41 89

625,803 10

492,685 19

133,129, -



206

Bilanz der Kantonalbank von Bern auf 3l. Dezember 1865.

Aktiven:
Casfabestand: g) Baarschaft

h) eigcne Banknoten
e) schweizerische Noten.

Wechsel im Portefeuille (Rücksconto ab¬

gezogen
Debitoren für Vorschüsse auf Credite
Debitoren für Darlehen
Debitoren, auswärtige Korrespondenten
Guthaben der Hauptbauk bei 4 Filialen

Filiale von Burgdors bei

den übrigen Anstalten
Werthpapiere
Immobilien:

g) für das künftige Bankgebäude
b) gerichtlich übernommene

Konen der Banknoten, nach Abschrei¬

bung von 19°^
Mobiliar der 6 Anstalten

P a i v en

Capital
Bankobligationen mit Gewinnantheil
Banknoten-Emission
Creditoren in Conto-Corrent
Creditoren gegen Cassaschcine:

g) Scheine zu 4 incl, Zins
>,) 3

Creditoren gegen.Solawechsel
Creditoren, auswärtige Correspondenten
Bankanleihen i, 4'/z"/g, incl. MarchzinI
Hupothckarschuld
Schuld der Bankansialten unter stch

Gewinn- u, Verlust-Cto,, zuvertheilender
Reingewinn des II. Semestcrs

Fr, Rp,

593,857 69
422,630

37,075

122,669 40
104,000

Rp,

1,053,462 69

7,056,512 94
9,422,792 49

561,464^01
430,896 23

6,450,707 10

378,791 66

296,283 15

' 226,669 49

5,759
14,279

2,973,824 991

66,359 59/

25,897,599 49

3,599,999
4,000,000
1,900 000
3,470,89867

2,140,175 49

1,224,258 95
83,925 42

2,594,94250
110,506 29

6,827,272 26

45,620^^

25,897,599 49
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Repartition
Aarberg
Aarwangen
Bern
Biel
Büren
Bnrgdorf
Conrteiarh
Delsberg
Er lach

Fraubrunnen
Freibergen
Frutigen
Jnterlaken
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Nieder-Simmenthal
Ober-Simmenthal
Oberhasle
Pruntrut
Saanen
Schwarzeuburg
Seftigen
Signau
Trachselwald
Thun
Wangen
Fremde

Repartit
Oberland
Wittelland
Emmenthal
Oberaargau
Seeland
Jura
Andere Kantone

Credite

der Credite auf die Amtsbezirke.
500,000
509,000

2,528,700
1,515,599

244,50«
1,105,800
1,571,400

146,000
297,500
295,999
388,999
413,790
478,500
617,000

58,000
46,5««

254,000
234,000
378,500
376,U00
484,500

88,500
265,000
112,000
63,000

178,500
411,000
266,000
978,899
395,999

2,990
15,181,400

//

55
84

184
127
37
90

183
14
30
43
50

117
75
81

4
11

24
32
56
87

139
41

18
3?
22
39
41
31

149
45

1

//

//

,/

»

//

Credite 1956

on der Credite auf die
Credite 645

380
17!
129
337
293

1

//

Fr-

dsch

Fr.
asten.
2,932,990
3,728,799
1,782,30«

994,900
3,110,000
2,632,40«

2,000

Credite 1956 Fr. 15.181,49«
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Nach ihren Beträgen vertheilen sich die Credite wie folgt:

1166 Credite von Fr
440
264

56
70

1956.

1,000 bis und mit Fr. 5,000
5,000

10,000
20,000
30.000

10,000
20.000
30,000
50,000

Stempel- und Amtsblattverwaltung.
I. Stempelverwaltung.

Einnehmen.

1) Für verkauftes Stempelpapier:

«) an die Amtsschreibereien für
b) Unterverkäufer
c) Privaten

2) Für verkaufte Stempelmarken:

s) an die Amtsschreibereien für
b) Unterverkäufer
«) Privaten

3) Ertrag der zwei Pressen (Stempelung
von Aktenstücken, Formularien :c.):
s) zu Rp. 3V
b) -t0
«1 von beiden Pressen für die amtlichen

Büreaux

4) Von pfarramtlichen Scheinen

5) Vom Kandel mit Spielkarten (brutto)
6) Vom Spielkartenstempel
7) Von Drucksachen
8) Von Vlsagebühren
9^ Von Extrastempelgebühr

19) Verschiedenes

Summa Einnehmens

Zr, Ct.

2,999 35
11,999

561 35

7,993 40
25,251 10

7,971 80

Fr. Ct.

37,691 50
41,589

639

79.901 59

14,650

41,216 30
7,269 30
4,226 52
6,302 50

927 14

2,487
1,416

59 -
158,446 96
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Ausgeben.
Fr. Ct.

i) Besoldung des Verwalters (Hälfte) 1,20«
Büreaukosten 1,488 95

3) Ankauf des rohen Sicmpelpapiers 4,781 85
4) Ankauf dcr Spielkarten 1,309 60
5) Papier und Druckkostcn zu pfarramtlichcn

Schcincu uud Stempelmarken 280
6) Besoldung der zwei Angestellten
7) Provision der Stempelverkäufer

2,730
4,195 «9

«1 Stempelvcrluste iu Liquidationen 17 46
0) Werkzeug und Unterhalt

Summa Ausgcbcu

24

Fr. Ct.

16,026 65

Nettoertrag 142,420 31
Büdgetirt waren 123,800

Mehreinnahme 18,620 31

Bringt man die im Jahre 1864 gehabte außerordentliche Einnahme
von Fr, 12,999 für Stempelung der Aktien eines neugegründeten
Bankgeschäftes in Abrechnung, so erzeigt sich für das Berichtjahr gegenüber
dem Vorjahre ein ordentlicher Mehrertrag von zirka Fr. 7999.

Das Verhältniß der verschiedenen verkauften Papierformate unter sich

ist folgendes:
Groß Folio Bogen 33,722
Mittel 11,157
Klein 18,822
Ouartblätter
Oktavblätter

63,701 à 69 Rp,

205,393 s 20
6,193 s 19

Zusammen

Fr. 38,22«. 60

41,«61. 69
619. 30

79,991. 50
Der Verbrauch an Stempelmarken hat im Vcrichtjahrc wieder um

zirka > 3,900 Stücke zugenommen.

Außer deu AmtSschrcibern vermittelten uoch 183 Unterverkäufer den

Verkauf des Stempclpapicrs und der Stempelmarken; Spielkartenverkäufer
hatten sich 67 gemeldet.

Der Verwaltung wurden 14 Umgehungen des Stempelgesehes
mitgetheilt.

II. Direktion der amtlichen Drucksachen.

Auf erfolgte Dcvisiruug bin und gemäß dcn Verträgen über den

Druck des Büdgctö und der Staatsverwaliungsrcchuung sind im Ganzen
497 Topographie- und 201 L'thographiearbeitcn vergeben worden, erstere im
Akkordbetrage von zusammen Fr. 27,849, 35 und letztere von Fr. 3771. 45.

14
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NI. Amtsblattverwaltung.

Einnehmen.
Fr. Ct. Fr. Ct.

1) Abonnementsgebühren 12,529
2) Einrückungsgebühren 17,319 95
3) Erlös von Gesetz- und Dekretbogen 40
4> Verschiedene Einnahmen 979 49
5) Entschädigung vom Verleger des französischen

Amtsblattes 4,999
34,595 95

Ausgeben.

1) Besoldung des Verwalters lHâlftc) 1,200
2) Büreaukosten (incl. Besoldung des Angestell¬

ten mit Fr. 1109 1,576 29
3) Für Druck und Spedition Fr. Ct.

des deutschen Amtsblattes 13,137 59
Für Druck und Spedition
des deutschen Tagblattes 3,724 95
Druck und Spedition der Gesetze

und Dekrete. 1,993 15

4) Für Druck und Spedition des

französischen Tagblattes 2,499 30
Für Druck und Spedition der
Gesetze und Dekrete 1,260 40
Für Uebersetzungen für das Tagblatt

899 5«

18,855 69

4,569 79
5) Für die Redaktion deS deutschen Tagblattes 3,651 49
6) französischen 2,409

32,243 99

Der Nettoertrag betrug somit bloß 2,32 l 15
und übersteigt nur um Weniges den Voranschlag.

Der Grund dieses Rückschlages gegenüber dem vorjährigen Ergebnisse

liegt nach Ausweis obiger Zahlen wesentlich in den vermehrten
Ausgaben für das Tagblatt.

Eine Vergleichung des Ertrages des deutschen und französischen
Amtsblattes ergibt folgendes Resultat:
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Französisches Amtsblatt.

Fr. 4,000.
6,900. 70

Deutsches Amtsblatt,
Eiimclmien Fr, 60,563. 05
Ausgeben 25,283. 20

Reinertrag Fr. 5,281. 85 Ausfall Fr. 2,960. 70

Auf das Amtsblatt mit Tagblatt (deutsch) hatteu 491 Personen
abonnirt; ohne letzteres 642; Total der Abonnentenzahl 1132 (8 weniger
als 1864); das Tagblatt einzig lourde von nur 3 Personen bezogen.

IV. Tchreibmatcrialverwaltiing.
Dieser VerwaltungSzweig ist zwar fchon seit Jahren nur uoch auf

den Ankauf uud die Lieferung des Papiers für die amtlichen Büreaur,
beschränkt; nichts deftowenigcr ist der Geschäftsverkehr alljährlich in
Zunahme begriffen. Der letztjährige Verkehr war folgender:

Wertb im Ankaufs-
Ries. Buch. preis.

Papiervorrath auf 1. Januar 1865 1142 9^ Fr. 11,928. 55
Ankauf von 3139 19'/^ 47,868. 15

Fr. 59,796. 70

22,288. 95

Total 4282
Laut Inventar waren auf 1.

Januar 1866 noch vorhanden 1603 3

Werkauf im Berichtjcibrc .^673^7 Fr? 44,973. 10
Total des Papierumfatzes 5813 RieS 7'/z Buch.

Dcr Vcrmögcusbcstand erwcist:
n) in Baarscbaft Fr.
!5) an Papicrvorrath für

//
Dcr Baareiufchus; dcs Staates von Fr. 10,900,

und der Gewinn von 1848
1864 mit 11,072. 45
nbgczogen mit zusammcn

ergibt pro 1865 einen im Papiervorrathc liegenden

Neingewinn von

GcsamiuivorZchlag seit 1848 Fr. 12,596. 15.

Ohmgeld- und Steuerverwaltnng.
ì. Ohmgeldverwaltung.

Die Ohlngeldgesetzgebung erlitt im Berichtjahre nicht unwesentliche

Veränderungen durch den schwcizcrisch-sranzösischen Handelsvertrag, welcher

in seine» wesentlichen Bestimmungen schon auf deu 1, Juli i865 iu Kraft

397. 29
22,288. 95

22,596. 15

21,972. 45

1,523. 79
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getreten ist. Da nämlich Art. 10 dieses Vertrages feststellt, daß die aus
Frankreich in die Schweiz in Doppelfässern oder verstärkter Emballage
eingeführten Weine uicht höher besteuert werden dürfen, als Weine in
einfachen Fässern, so mußte der bisherige Tnrifanfatz von Rp. 30 per
Maß für jene Weine wegfallen nnd dafür derjenige von 8 Rp. per Maß
Anwendung finden. Demzufolge wurden durch Beschluß des Großen
Rathes vom 23. Dezember 1865 der Art. 1, Ziffer 1, litt, d des

Gesetzes vom 2. September 1848 und die Ziffer 3, Abtheilung II, des

Gesetzes vom l. März 1853 abgeändert, Tie finanzielle Einbuße, welche
der Kanton Bern durch diese Gesetzesmodifikation erleidet, läßt sich auf
jährlich Fr. 3000 anschlagen, dürfte jedocb mehr als aufgewogen werden
durch die iu jenem Vertrage begünstigte Einfuhr fremder Weine iu die

Schweiz. Nachstehende Ueberfichten werden darthun, daß die Einfuhr an
fremden Weinen sich im Berichtjahre wesentlich vermehrt hat.

Im Fernern erließ dcr Große Rath in zweiter Berathung am
13. Dezember 1805 ein Gesetz, durch welches in Abänderung von H 1

des Ohmgeldgesetzes vom 9. März 1841 und § 1, Ziffer II, l. desjenigen

vom 28. März 1853, die Ohmgcldgebühr für iu Fässern
eingeführten Obstwein auf Rp. 2 für schwcizerischcs und Rp, 3 für frcmdes
Produkt herabgcsctzt ivurde. Der Ausfall infolge dieser Reduktion wird
unzweifelhaft dnrch die dadurch bewirkte Mchreinfnhr ausgeglichen werden.

Von den bisherigen Ohmgeldbüreaur wurde dasjenige zu Thoren,
Amtsbezirks Schwarzeilburg, aufgehoben; dagegen wurde» neue Büreaux
erstellt: in Rotris-Jgrabe», Kantons Solothur», gemeinschaftlich mit diesem

Kanton, ferner in Gondiswvl und in Abländschen.

An Olmigeldvergehen wurden im Berichtjahre von Beamten und

Landjägern 102 verzeigt; die ausgesprocheneu Bußen betragen Fr, 5042. 59;
die verschlagenen Gebühren Fr. 362. 61, Freisprechende Urtheile
erfolgten 2.

'

Bezüglich der Einnahmen und Ausgaben, resp, der Einfuhr
ohmgeldpflichtiger Getränke und der Getrankekonsumtion im Kauton geben die

nachstehenden Ueberstchtstabellen die nöthige Auskunft,



Uebersicht

dcr

Einnahmen

und

Ausgaben

imJahre1865.

E
i
n
n
a
h

m
c
n.

Von

Gctrànkcn

schwcizcrischcn

Ursprungs,

Wein

in

Fässern

5

7
Rp.

pcr

Maß

Obstwein

in

Fässern

u

7

Np.

Per

Maß

Bier

<>

6

Wein

in

Flaschen

i>

7

Np.

per

Flasche

Nier

i>

7

^i,>.rWeingeist,

Branntw'cin

und

je

nach

dem

Geistigkeitsgrade

Liqueurs

und

andere

geistige

Getränke

i>

15

Np.

per

Flasche

Liqueurs

und

versüßte

geistige

Getränke

in

größeren

Geschirren

à
29

Np.

perMaßFr.Rp

Von

Getränken

nichtschweizerischc»

Ursprungs.

Wein

iu

einfachen

Fässern

u

8
Np,

pcr

Maß

Obstwein

in

einfachen

Fässern

à

8

Np.

per

Maß

Vier

»

4

Wein

in

Doppclfaß

i,

30

Rp.

Per

Maß

Wein

in

Flaschen

i,
30

Rp.

pcr

Flasche

Bier

ü

30

Weingeist,

Branntwein

und

je

nach

dem

Geistigkeitsgrade

Liqueurs

und

andcre

geistige

Getränke

in

Flaschen

i,
29

Np.

per

Flasche

LiqucurS

und

versüßte

geistige

Getränke

in
größeren

Geschirren

à
53

Np.

per

Maß365,844.71 313.36 2,838.78 3,199.79 9,813.2399.39 245,633.43 10,819.51 1,910.79

6i.

Für

954

Brcnnpatcntc

Fr.Rp.345,229.68495.88 1,059.74 3,359.39 19,998.94 1,413.75415.45 371,950.93i^

Uebertrag

649,572.91 38,130.1,049^53.84
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(Direktion der Finanzen. Tabelle I.)

Uebersicht
der im Jahr 1865 eingeführten Getränke (nach Abzug der Wiederausgeführt en, für welche die bezahlten

Gebühren zurückvergütet wurden.)

Wein, Bier und Obstwein.

Wein in einfachen Fässern
Wein in Doppelfässern
Obstwein
Bier s 3 und 4 Rp.

^ / 47,991 Flaschen à 7 Rp.
Wem m Flaschen j « ^ ^ ^
Bier in Flaschen 331 à 39

Summa Maß

v. Gebrannte Getränke und Liqueurs

Weingeist, Branntwein, Kirschwasser zc,

«, » / 9,425 Flaschen ì, 15
Liqueurs in Flaschen s z^ggg^

» ^ ^
Liqueurs in größern Geschirren

Summa Maß

Schweizerische Nichtschweizcrische

Getränke.

Tarif.

Rp.

29

Maß.

4,931,852'/z

7,984
35,924'/z
23,995'/z

4,997,956

65,765
4,712 V2

1,432 V2

71,919

Tarif.

Rp.

39
8
4

58

Maß

4,573,959
19,665'/2

5,167
79,969'/z

16,355
165'/2

4,676,381'/z

Total.

Maß.

9,594,911'/z
19,665'/2
12,251

105,994

49,516

9,674,338

579,153 635,918

18,6^54 s 23,366'/2

3,294'/2

592,191'/2

4,727

664,911

Vergleichung
der Getränke-Einfuhr im Jahr 1865 gegenüber»derjenigen pro 1864.

Im Jahr 1864
1865

1865 weniger Schweizerwein

1865 mehr schweiz. Weingeist

1865 mehr fremder Wein

1865 weniger fremder Geist

Maß.

Schweizerischer

Wein, Bier und

Obstwein.

5,6l4,M7'/2
4,997,956'/2

616,111

Maß.

Schweizerischer

Weingeist.

69,459'/z
71,910

2,451

Maß.

Fremder

Wein, Bier und

Obstwein,

4,987,827
4,676,38172

588,554

Maß.

Fremder

Weingeist:c.

613,473
592,191'/z

21,372
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Gegenüber 1864 erzeigt sich eine Vermehrung der Einfuhr von fremden

Weinen von 588,554 Maß und eine solche von schweizerischem Branntwein

von 2451 Maß; dagegen eine Vermindernng von 616,111 Maß
schweizerischer Weine und 21,372 Maß fremden Branntweines,

Die hohen Preise der schweizerischen Weine werden bewirken, daß
der Bedarf mehr und mehr aus dem Auslande bezogen wird.

Die Bicreinfuhr hat sich gegenüber dcm Vorjahre um mehr als
36,660 Maß vermehrt, ungeachtet der stets voi? Jahr zu Jahr
zunehmenden Produktion im Kantone selbst. Während dieselbe in den sechs

Jahren, welche der Herabsetzung des Ohmgeltes auf Bier vorausgingen,
nur durchschnittlich zirka 8100 Maß betrage» hat, hob sie sich im letzten

Jahre auf 165,000 Maß, I» der Einfuhr von Weingeist und Branntwein

ergibt sich eine Verminderung; dagegen ist eine Zunahme der
Branntweinbrennereien Zii konstatiren. Während im Jahre 1864 707 Brenn--
patente ausgestellt wurden, stiegen dieselben im Jahre 1865 aus 954 an,
mit einer Gcsammtsumme an Paientgebührc» vo» Fr, 38,130,

v. Steucrvcrwaltung.

Wie iin vorigen, so war auch im Berichtjahre dic Steuerverwaltuug
neben der ordentlichen Geschäftsführung durch die Durchführung der vom
Große» Rathe unterm 24, Mai 1864 beschlossenen Revision der Grunr-
steuerschatzuiigcn wesentlich i» Aiisprnch genommen.

Die nach Ablaus dcr Einspruchsfrist, Ende Dezeinber 1864, aus
18 Amtsbezirken gegen die vo» der Centralsteucrschatzuugskommissioii
aufgestellten Klassen und Nermalschatzungen cingclangtcn Einsprachen von
65 Gemeinden wurden von der Stcuervcrwaltung geprüft uud geordnet,
und dann dein Präsidenten dcr Centralstcuerschatziingskommission zu Hauden
derselben zugestellt. Daß 452 Gemciudcn sicb mit dcn ausgcstclltcn Massi-
fikationcn zufrieden erklärte», zeugt für eine im Allgemeine» glückliche
Lösung der Ausgabe, welche der Kommisston gestellt worden war.

Zu Erledigung dcr eingelangte» 65 Einsprache» war eine neue

Plenarsitzung der Ccntralstcucrschatzungskonimisfioii vorgesehen; die Steucrvcrwaltung

hielt es jcdoch für zweckmäßig zu Vereinfachung und Abkürzung
der Vcrhandlniigen vorerst eine Vorversammlung der Sektionspräsidenten
Behufs der Vorberathung der Berichte und der Stellung vo» Anträgen
zn veranstalten aus Montag den 6. Februar, ivorauf dann am 8. die

Plenarsitzung der ganzen Kommission stattfand, in welcher dic eingelangten
Einsprachen zum größtem TKeilc berücksichtigt wurden. Zu Erledigung der
im Sinne dcr Abweisung bcgntachtcten Eiiispracben von 18 Gcmcinden,
nämlich: Köniz, Vlcikcn, Heiligcnschwcndi, Sigriswvl, Wangen, Brislach,
Dittingen, Laufen, Lüsberg, Röschenz, Wahlen, Zwinge», Tiesse, Rods,
Prüles, Pommerais, Bure, KoeKo à"or ivurde» nach § 11 dcs Steuer-
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gesetzes vom Regierungsrathe unterm 30. Mai 3 unbetheiligte Sachverständige

gewählt, in den Personen der Herren Großrath Gfeller in Wichtrach,

Grohrath Kehrli in Utzenstors und Eugen Brandt, Gutsbesitzer in
Renan, denen als Suppleemten beigegeben wurden: die Großräthe Keller
von Sehloßwyl und Rvsti in Frutigen.

Nach vorausgegangener Instruktion und Einsichtnahme von den
Protokollen dcr Schatzungskommission, so wie der sämmtlichen übrigen auf die

zu erledigenden Einsprachen bezüglichen Akten, begannen diese Experten
sofort ihre Rundreisen in die opponirenden Gemeinden. Gestützt auf den

von denselben eingereichten gründlichen Bericht und ihre Anträge beschloß
der Regierungsrath unterm 13, uud 15. September 1865, endgültig in
letzter Instanz, nach Mitgabe des F li des Steuergesetzes, Abweisung
von zwölf Gemeinden; dagegen wurden den übrigen sechs ganz oder theilweise

in ihren Begehren entsprochen. Es sind diese sechs die Gemeinden

Bleiken, Sigriswvl, Köniz, Bure, Laufen uud Zwingen,

Nach dem Auseincmdertritt der b^cntralsteuerschatznngSkommission im
Februar lourde das Einschatzungs-ecrfahreu iu den Gemeinden, so wie die

Wald- und Gebäudeschatzung eingeleitet. Die Gemeinden, welche keinen

Einspruch erhoben oder deren Einsprachen erledigt worden waren, wurden
unter entsprechender Instruktion augewiesen, sofort zur Ernennung der

Kommisstonen für die Eiuschatzuugsarbeiten zu schreiten. Im Weitern
wurde die Wahl der den Kommissionen beizuordnenden Experten für die

Wald- und Gebäudeschatzung eingeleitet. Hierauf fand am 12. uud
13. April die Einberufung der Wald- und Gebäudeschatzuugsexperten des

Mittellaudes, Emmenthals, Oberaargaues uud Scelandes nach Bern statt

zur Erzielung möglichst gleichmäßiger Schätzungen. Den von dieser

Versammlung aufgestellten leitenden Gesichtspunkten für die Waldschatzungen
stimmte die später uach Wimmis einberufene Versammlung der Experten
der oberländischen Amtsbezirke einmüthig bei, ebenso die nach Dachsfeldcn
berufenen Experten des Jura,

Nachdem so die einleitenden Operationen getroffen waren, konnten

Anfangs Juni die Schätzungen überall, sowohl im neuen als im alten
Kantonstheile beginnen, und die Revision trat in das Stadium der

Hauptvollziehung.

Als Zeitpunkt zu Beendigung sowohl der Einschatzungen des kulti-
virten Landes in die verschiedenen Kulturartcn und Wcrthklasseu, als auch

der Wald- und Gebäudeschatzungen war Ende September festgesetzt. Gemäß
§ 2 der Vollziehungsverordnung vom 20. August 1856 hatten nach
Ablauf dieses Zeitpunktes Ausgeschossene der CeutralsteuerschatzungSkonimission
die Einschatzungsarbeiten alsdann zu prüfen. Leider waren jedoch in vielen
Gemeinden die Einschätzungen noch so sehr im Rückstände, daß ucue

Mahnungen und Fristgestattungen nöthig wurden, indem die Steneroerwaltung
von dem Grundsatze ausging, es dürfe mit Rücksicht auf die Wichtigkeit
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der Steuerrevision uud eines aufmerksamen und gründlichen Verfahrens in
den Schatzungsarbeiten keine Ueberstürzuug eintreten. Immerhin waren
die Arbeiten im Allgemeinen in dem Maße vorgerückt, daß die Experten
aus den Mitgliedern der Centralstcucrkommission gewählt ihre
Untersuchungen der Einschatzungsarbeiten gegen Ende Novembers beginnen konnten.

Zu Experten wurden folgende Herren Mitglieder der Centralsteuer-
schatzungskommifsiou bezeichnet:

Für den Amtsbezirk
Saanen, Obersimmenthal und Niedersimmenthal: Herr Zellcr.
Jnterlaken Berger.
Oberhasle Voisin.
Thuu Michel.
Konolsingen Schupbach.
Signau Etter.
Trachselwald König.
Bern und Seftigen Bösiger.
Laupcu und Schwarzeuburg Schneeberger.
Aarberg, Büren und Erlach Bach.
Nidau Renfer.
Aarwangeu Lehmann.
Wangen Burri.
Fraubrunnen und Burgdorf Käser.

Bis zum Schlüsse des Berichtjahres waren die meisten Arbeiten
beendet und sowohl die Berichte der Experten für die Grundsteuerschatzung,
als diejenigen der Waldschatzuugs- und Gebäudeschatzuugsexperten
eingelaufen, mit Ausnahme derjenigen aus einzelnen Gemeinden, deren
Ausdehnung oder sonstige Verhältnisse l^Z- B. Bern, Köniz, Sigriswnl:c. :c,)
die Vollendung der Arbeiten verzögerten. Die vollständige Bereinigung
und der Abschluß der Revision fällt jedoch in das Jahr 1866, von welchem

Jahre an auch der Steuerbezug auf Grundlage der revidirten Schätzungen
erst datircn wird.

Im neuen KantonZtheile dürften die Schatzungsarbeiten kaum vor
Ende 1866 beendigt sein. Der Grund dieser Verspätung liegt in der

Neuheit der Sache für die jurassischen Gemeindebehörden und der daraus
sich ergebenden Nothwendigkeit, fast ausschließlich Staatsbeamte für die
Arbeiten zu benutzen. Der Steuerbezug im Jura für 1866 mußte
deßhalb durch einen besondern Beschluß des Großen Rathes reglirt werden.

Das Gesammtcrgebniß dcr neuen Grundstcucrschatzungen des alten
Kantons kann nun so ziemlich annähernd angegeben werden.

Tie bisherigen Grnndsteucrschatzungen betrugen:
1, dcr kultivirteu Liegenschaften

" .Fr. 362,226,026
2) Waldungen 59,533,277
3j Gebäude 224,665,774

Total Fr. 646,425,077
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Die neuen dagegen:

1) der kultivirten Liegenschaften Fr. 406,834,909
2) Waldungen 74,394,176
3) Gebäude 281,592,326

Total Fr. 762,731,411
somit erzeigt sich eine Total-Vermchruug von Fr. 116,396,334,
vorbehaltlich dcr Veränderungen, welche die zu veranstaltende öffentliche Auflage

der provisorischen Steuerregister zur Folge haben mag.
Wie in frühere» Jahren, so sah sich die Stcuerverwaltung auch im

Berichtjahre genöthigt, zu Beförderung dcr Einkassirnng dcr verschlagenen
Steuer» und Buße» diese Arbeit i» mehrere» Amtsbezirken durch ihre
eigenen Angestellten durchführen zu lassen, soweit cs geschehe» kennte.

Nunmehr ist Aussicht vorhanden, daß init dem Abschlüsse der Stcuer-
schatzuiigsrevistousarbeitcu auch sämmtliche verschlagenen Steuer» und Bußen
früherer Jahre bereinigt sein werden.

Die im Jahre 1865 cinkassirtcn Bußen uud verschlagene» Stenern
betrage» cmuähernd Fr, 25,000, Tic Steuerausstaude vom Jahre 1864
wurden dagegen, wie jetzt sckon seit einer Anzahl von Jahren, im Laufe
des Berichtjahres vollständig bereinigt,

Tie Revision des Einkommenstenergesetzcs hat, wie bereits ini
Eingange dieses Berichtes erwähnt, durch definitive Inkraftsetzung des neue»

Gesetzes vom 17. März 1865 ihre» Abschluß gefunden. Das Gesetztritt
mit dem Jahre 1866 in Kraft.

Die Erbschaft!- und Schenkungsabgabe hat im Berichtjahre
abgeworfen Fr. 268,9lg. 19, eine Summe, die bisher nie auch nur
annähernd erreicht worden ist. Davon floffen jedoch aus einer einzigen sehr
bedeutenden Erbschaft Fr. 119,900.

Eine Vergleichung deS beigcgebcnen KantouSstcueretats pro 1865
mit denjenigen früherer Jahre ergibt eine geringe Zuuahme der Zahl der

Grundeigentümer und des rohen Gruudsteuerkapitals, dagegen einen

vermehrten Srhuldenahzug, welchem anderseits eine Vermehrung dcr Kapitalsteuer

entspricht; endlich auch eine Vermehrung der Einkommensteuer.
Ueber die finanziellen Ergebnisse der direkten Steuern im Einzelnen

wird aus die nachfolgenden Tabelle» verwiesen.



(Direktion der Finanzen. Tabelle II.) 8teueretat
der Amtsbezirke des alten Kantonstheils sür das Jahr 1865.

Amtsbezirke.

Aarberg
Aarwangen
Wern
Büren
Burgdorf
Erlach
Fraubrunnen
Frutigen
Jnterlaken.
Konolsingen
Laupen.
Nidau
Oberhasle
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Nieder-Simmenthal
Ober-Simmenthal
Thnn
Trachselwald
Wangen

Summa
Betrag pro 1864

« 1863
1862

186,
I860
1859
1858
1857
1856

Grundsteuer - Etat.
Vrund-Cigenthnmer.

Schuldenfreie,

1496
1635
1346

989
1299
2915
1593

658
3564
1523
716

2576
1191

526
593

1292
694
795
618

1814
763

1752

28989
28861
28989
2893?
28953
29168
28977
28946
29578
39283

Vchulden-

abzugs-

berechtigte

1558
2532
2266

864
1598
1070
4261
1846
2412
2259

799
1693
1033
771

1352
2138
1919
1447
1284
3966
1998
2217

37284
36971
36812
36897
36445
36296
36994
35698
35315
35939

Tolal,

3954
4167
3612
1853
2798
3985
2764
2594
5976
3782
1515
4269
2134
1297
1855
3439
2514
2242
1992
4889
2671
3969

Steuerpflichtige,

Steuerfreie,

2869
3697
3951
1731
2404
2979
2557
2325
5688
3299
1436
3828
1866
1136
1519
3113
2993
2134
1643
4388
2137
3572

185
479
561
122
394
115
297
179
283
483

79
441
268
161
345
317
511
198
259
492
534
397

66273
65832
65391
65744
65398
65374
64981
64644
64893
65313

5935?
59316
59543
59842
59744
59815
59789
69994
69291

6916
6516
6258
5962
5654
5469
5192
4559
4692

Rohes

Grundsteuerkapital

(Gesammt-

schatzungssumme)

Fr.
34,143,919
34,130,410
95,438,830
17,263,939
59,456,599
16,999,230
35,840,43«
13,909,230
22,799,810
46,262,340
18,442,780
25,616,250

7,258,745
7,851,980

12,234,180
33,487,360
27,985,340
20,220,02«
11,780,270
41,044,750
25,843,648
31,681,02«

629,691,613
626,876,874
622,382,233
618,733,044
615,599,363
612,845,623
611,175,525
609,544,374
607,748,702
695,312,574

Abgezogene

Schulden,

Fr.
8,745,419

19,913,269
34,459,199

3,343,329
16,501,240
2,466,630
8,710,390
5,266,750
6,294,010

19,788,969
6,901,43«
5,561,060
2,307,170
2,796,58«
6,329,064

14,120,80«
13,581,780

5,918,26«
4,649,979

15,523,419
12,177,956
9,247,219

214,693,469
208,987,456
292,555,966
198,276,163
193,169,888
189,678,949
187,238,599
184,267,231
189,726,372
176,999,193

Reines

Grundsteuerkapital.

Fr-
25,397,699
23,217,15«
69,988,739
13,929,619
33,955,269
13,533,699
27,129,549

8,642,539
16,595,899
26,474,289
12,441,359
29,955,190

4,951,575
5,955,499
5,905,116

19,367,06«
14,403,560
14,301,760
7,130,300

25,521,340
13,666,592
22,433,810

414,998,153
417,889,418
419,827,167
429,456,899
422,429,475
423,166,683
423,937,916
425,277,143
427,922,339
429,393,381

Grund-Steuer.

Nichtabge-

zogeneSchulden

(.Schulden-

Überschuß).

Fr-
49,636
37,147
97,581
22,272
54,328
21,653
43,497
13,828
26,499
42,359
19,996
32,989
7,922
8,938
9,448

39,987
23,945
22,882
11,498
49,834
21,866
35,894

663,998
668,624
671,725
672,731
675,874
677,966
678,397
639,453
983,239
636,869

Rp.
15
25
85
99
56
76
23

34
15
23
42
71
64
36
39
47
82
48
14
57
99

Fr.
198,239
568,599

5,419,698
92,459

1,177,080
73,020

240,200
136,989
534,449
646,539
97,589

499,999
213,499
145,939
299,649
532,759

1,989,110
109,229
302,290

1,833,630
850,231
353,299

Totalbetrag

der

Schulden,

51
23
48
42
95
31
61

32
42
16

15,319,988
13,371,624
19,377,849
8,998,047
7,760,862
6,803,202
6,239,892
5,399,979
5,447,457
5,464,793

Fr-
8,943,649

11,481,859
39,860,793

3,435,770
17,678,320
2,539,650
8,951,090
5,403,73«
6,828,45«

20,434,590
6,099,01«
5,961,750
2,520,57«
2,941,619
6,628,713

14,653,550
14,670,899
6,027,480
4,952,269

17,362,949
13,927,287
9,699,599

239,903,543
222,359,989
212,932,916
297,457,521
299,939,759
196,482,142
193,528,491
199,967,399
186,173,829
181,473,991

Kapitalfieuer-Etat.

Kapital- Totalbetrag Jährlicher Zins 2sfacher Betrag
der Zinse und

Renten

(Steuerkapital).

T S
rt ^

Schätzung
des

Revuktion
des Ein° Einkommens- Abzuziehende

steuerder (der Kapitalien) Kapital-Steuer. Gesammt- kommen« auf Concessions-

pflichtige. Kapitalien, und Renten.
TL

Ein-
kommcns.

gesetzliche
Klassen.

Steuer.
Gebüh re».

Fr. Fr. Rp. Fr- Fr- Rp. Fr- Fr- Fr. Rp. Fr- Rp.
947 7,913,651 324,959 39 8,123,766 12,993 94 296 76,459 3,058 19 231 73

1,489 8,633,095 347,247 45 8,681,242 13,890 47 615 196,919 4,277 95 129 86
3,163 82,724,801 3,512,768 48 87,819,571 140,512 26 3419 3,969,271 122,771 58

409 2,932,716 123,379 77 3,085,117 4,936 21 169 42,237 38,379 1,534 87 99 46
1,553 20,003,744 825,684 20 20,642,195 33,027 32 522 271,819 10,872 71 149 95

404 2,722,91« 114,669 52 2,866,679 4,586 67 116 23,659 23,659 950 88 39 67
- 883 7,619,472 399,153

52,964
68 7,728,837 12,366 19 172 54,037 48,915 1,956 57 58 48

563' 1,274,973 46 1,323,921 2,118 47 12 5,263 210 15
646 2,389,68« 116,913 06 2,999,339 4,640 57 92 27,859 26,951 1,078 59 18 «1

2,103 15,748,201 561,279 64 14,931,766 22,450 81 299 76,399 3,052 98 .386 2,753,400 114,282 31 2,857,161 4,571 52 122 23,274 931 99
621 5,391,388 235,219 66 5,837,972 9,419 78 161 . 59,976 2,039 13
205 690,855 34,135 37 854,919 1,366 98 47 15,121 604 91
373 973,899 47,968 44 1,199,296 1,918 79 13 6,085 243 45
695 1,999,465 81,214

238,422
63 2,939,319 3,248 18 I 59 11,884 475 39 38 57

1,167 5,889,907 92 5,963,539 9,541 65 155 40,437 1,617 48 49 66
1,678 11,465,730 457,292 82 11,451,968 18,323 37 239 55,579 2,223 37 64 13

514 2,045,857 86,393 25 2,162,496 3,459 85 94 23,078 923 21 15 74
463 1,582,527 76,864 28 1,921,695 3,974 57 23 9,213 368 52 '

1,862 11,250,270 467,975 29 11,676,889 18,683 91 599 256,159 19,246 55 46 89
1,525 10,391,595 418,279 48 19,456,765 16,739 86 311 69,235 2,409 49 .1,098 8,393,033 337,783 68 8,444,592 13,511 49 294 78,889 3,155 91 159 23

22,683 212,796,169 8,883,929 69 222,198,839 355,375
337,969

93 7664 4,374,892 175,999 99 1974 39
22,359 294,833,751 8,448,415 72 211,226,199 13 7679 4,345,675 173,823 62 1282 32
21,976 197,611,781 8,973,925 46 292,976,669 323,322 75 7393 4,177,123 167,989 14

21,429 192,727,095 7,843,451 91 196,289,969 314,959 49 7193 4,959,358 162,373 91 ,21,048 '189,202,101 7,654,731 91 191,415,294 396,264 69 7194 4,913,124 169,536 14 ,20,878 184,519,196 7,448,475 31 186,919,496 299,958 33 7143 4,990,182 163,519 76
20,545 181,979,665 7,332,412 94 183,339,223 293,342 85 6849 156,296. 44

18,667 176,163,417 7,122,597
6,951,193

69 173,033,722 284,945 39 6552 3,770,348 159,961 58
18,935 172,468,535 19 174,162,352 278,662 99 6828 3,747,644 149,996 45
18,843 172,420,537 6,951,499 98 173,812,993 278,147 19 6797 3,737,478 149,596 32

Einkommenssteuer - Etat.



(Direktion der Finanzen. Tabelle III.)

Rechnungsresultat für das Jahr 1865.

Fr. Rp. Fr. Rp.

Ausstände auf 1. Januar 1865
Steuersummen pro 1865 à 1°/,g und 4
Nachbezügc an Steuern und Buhen pro 1865

,/ « frühere Jahre
von Einspruchskosten abgeiviefener Gemeinden

13,654
1,194,375

2,596
23,046

408

38
43
23
70

1,239,989

23,278

79

22

Als nicht erhältlich eliminirte Steuern
Rückstände aus 1. Januar 1866 (Steuern pro 1865)

Summa unbezogener Steuern

2,650
1,053

i 3.57

78
57
.87

Rohertrag dcr direkten Steuern pro 1865 - 1,215,892 57

Kosten:
Bezugsprovision
Gemcindc-Entschädignng ä 5 Rp
Allgemeine Unkosten

VerwaltungSkosten
Fr. 5,89 l.

19,9 l 7.
83
39

23,899
3,274

15,909

92
49

13

Total 43,983 45

Netto-Ertrag der direkten Steuern pro 1865.
ohne Rücksichtnahme auf die Kosten der Gssammterneuerung der Gnmdsteuer-
schatzungen. Dieselben betrugen pro 1865 Fr, 88,542 16, wovon auf den
alten Kanton fallen Fr. 76,980. 25 und auf den Jura Fr. 11,561. 85.

1,172,719 12

Vergleichung mit dem Budget.

Ordentliche

Steuern.

Äußerordentliche

Steuern.
Total.

Fr. Rp. Fr. Rp. Fr- Rp.

Rohertrag der Steuern
Kosten (Bezugsprovision)

1,966,595
49,697

57
45

149,297
2,936

1,215,802
43,083

57
45

Reinertrag
Büdgetansätze

1,926,498
959,599

12 146,311
138,670

1,172,719
1,998,179

12

Mehrertrag 66,998 12 7,641 74,549 12



(Direktion der Finanzen. Tabelle IV.)

Erbschafts Abgabe pro R8SS.

Amtsbezirke.
Me.

Grad
à

17«.

2°/°
(nach d. Gesetz

vom 27. Nov,
18S2,)

Grad

s

3°/«.

4. Grad

s

4°/°.

>. Grad
à

5°/«.

Grad

6°/«.
10°/«.

Aarberg
Aarwangen
Bern
Biel
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Freibergen
Frutigen
Jnterlaken
Konolsingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Oberhasle
Pruntrut
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Nieder-Simmenthal
Ober-Simmenthal
Thun
Trachselwald
Wangen

Total

IS
13
54
12

ll
29
13
11

7
17
13
8

19
21
14

5

12
5

g
1

31
11

S

2«
15
5
6

21
16
25

439

Fr.

381
549

4,349
690
469

1,037
616
231

13

4,503
313
362
81?
839
190
153
248
119
139

1,584
193
317
819

1,734
38

214
1,079
1,392
3,933

26,366

Rp.

12
40
99
21
5?
16
82
29
90
17
40
01
66
41
40
60
12
48
76

77
26
26
64
74
53
49
19
35

62

Fr.

654

515
693

135
161

89

99

359
97

271

273

33
26

23?

3554

Rp,

32

22
32

46
73

26

74
69
92

72

79

54

58

Fr.

351
2,025

13,386
6,336
1,300
4,961
1,965

15?
2,932
3,934
2,689

4,862
196

15
452
173
126
98

1,697
136
275
359
435
231

1,493
2,199
1,083
1,394

54,143

Rp.

12
2?
21
15
32
9?
09
29
29
15
20

Fr-

1,267

113,939
506

20
3,945

480
717

14?
2,136

258

1,545
329

26

9«
29

144
123
915

1,919
4,512

49 132,244

Rp.

36

89
44

Fr-

1919
735

24 46

69

29

84
49

494
1126

Rp, Fr-

219
213

10 65

292

15

71

95 195
99

83 4293

70 21«

20 1433

Rp.

22

Fr-

641
1,350

15,456
150

1,068
1,968

110

80
226

16 2,022
526

22

2,399
93

1,38«

268
234

2,248

1,512

14,678

23 46,882

Rp,

4«

60

50
20

10

50

30

Fr-

3,295
3,924

149,818
9,235
2,849

12,159
1,953

433
2,946
9,345
3,937

461
965

10,335
940
704

3,60«
1,936
2,923

124
3,459

893
633

3,683
2,279

448
1,76?
5,796
3,993

25,193

268,918

Rp.

32
67
21
54
39
35
69
40
10
12
20
27
34
65
17
64
9?
97
21
64
40
26
62
54
44
55
13
04
95
12

10

Abrechnung über die Erbschaftsabgaben pro 18SS.

Ertrag der Abgaben

Ertrag der Bußen

Rohertrag im Jahr 1865

Kosten:
Bezugsprovision, 2 °/
Einregistrirungsgebühren im Jura

Rückvergütungen

Allgemeine Unkosten

Total

Reinertrag im Jahr 1865

Fr. Rp.

263,913 1«

3,202 76

5,442 42

2,168 38

312 81

476 90

-

Fr-

272,120

9,990

263,120

Rp.

86

51

35
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Steuerrückstände auf das Rechnungsjahr 1866.

AmtsbcMk.

1 Aarbcrg
2 Aarwangcn
I Bern
4 Büren.
5 Burgdorf
9 lLrlach.
7 Fra^ibrunuen
8 Frutigeu
9 Jutcr taken

1« Konolsingen
II Laupen
12 Nidau
,9 Oberhasle
14 Saanen
15 Schwarzenburg
19 Seftigen
17 Signau
18 Niedersimmenthal
19 ^ Obersimmenthcil
29, Tbun
2l! Trachselwald
22 j Wcmgen

Summa

Grundstcncr, Kapital-
strncr.

GinKoin-

mrnösteuer.
Total.

Fr, Rp, Fr. Rx, Fr. Rp, Fr. Rp.

127 55 127 55
739 74 162« 58 7515 99 9876 31

371 31 371 31
33 23 121 74 154 97

994 75 134 58 40 59 1139 92
138 14 3 50 26 99 167 73

1072 43 126 66 1199 99
1496 2l 180 53 23 20 1699 94

91 91 83 05 56 52' 231 48

151 47 10 95 36 24 198 66
1718 54 204 98 14 5« 1937 12

482 69 69 56 552 25
285 «1 117 61 23 19 425 81

48 79 9 16 175 36 233 31
12 35 4 29 2 99 19 54

357 42 211 38 46 37 615 17

197 19 25 91 368 79 599 90

108 14 8 87 5 89 122 81

8146 99 2843 04 8584 74 19573 87

Der Giun? dieser Rückstände, welche übrigens in dcn crsten Monaten des

Jahres 1866 liamdirt werden sollen, liegt darin, daß der Stcuerbezug erst auf
Ende des Jahres angeordnet werden kann.
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Etat der Steuerrück stände feit 1850.

Im Jahr 185«
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1853
1859
1869
1861
1862
1863
1864
1865

Fr.

58,896
59,646
43,860
27,252
26,575
31,374
30,527
31,495
25,759
19,658
24,080
23,229
21,733
14,111
18,654
19,573

Rp.

39
77
81
72

74
94
65
44
82
44
84
13
12
33
87



Ertrag

der

direkten

Steuern

in
den

letzten
llJahren.

I

Grundsteuer
"
iv««v«o-

Kapitalste««5

1
Vi
«"/««-

GinKammcnsstcucrà4Total.

Fr.

Rp.

Fr.

Np.

Fr.RpFr.Rp.

1855

(vor

der

Revision)

185«

(nach

der

Revision)

18571L58 I86018611862 1W5

«55,586686,853683,657680,453678,307677,066675,874672,731671,725668,624663,998

2017 3461 61 31 0542482351

270,694278,143278,670284,945293,342299,958396,264314,959323,322337,969355,375

679275388733694975 13 98

143,818149,524149,889159,961156,296163,519169,536162,378167,989173,823175,99950 17 767854761461 14 62991,979,9991,114,5211,1,2,2171,116,3691,127,8571,139,6441,142,6741,149,1601,162,1371,189,4071,194,3753726857702498852379848

7,414,877

93

3,341,829

96

1,752,7499912,509,45690

Durchschnittlich

per

Jahr

674,079

81

303,802

72

159,34«821,137,22335
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Salzhandlung.
R o ch n u n g s e r g e b n i s s e.

Etr. 154,703. 85 Verkauf vou Kochsalz
3,120. '^uugmlz

25,403, 32 VorratK au Kochsalz aus 31.
Dez, 1805 in kostendem Preise

420, Verrath au Tüngsalz

En, 183,742 17

(5tr, 20,441. 44

«00.

152,717. 02

2,880.

1,043. 71

(5tr, 183,742 17

Ab

Vvrrath au Kocksalz auf 31,
Dezember 1804 in kostendem

Preise Fr, 87,390,64
Vorrath au
Düngsalz auf
31. Dezember
1864 in kostendem

Preise 1,117.50
AnkaufvouKoch-
salz pro 1865 488,892. 13
Auke.uf v. Tüngsalz

pro 1865 4,769,49
Geivichtsaufgaug
an Kockfalz

Rohertrag deê

Jahre 1865

der A us g a b eu.

Salzregals im

',ins des Betriebskapitals von
Fr. 490,000 n 4 °/

Fnhrlöhnc in die innern Magazine

und ZN den Bütten
Auswögerlöl)!«
Besoldung der Cemralbeaniceu

Vergütungen ali die Auoiväger
siir Baarzahlungen

Vergütungen au die Salzfaktoren
für Magazinlöhne

Verschiedelle Unkosten

Eingangezoll auf Salz
Amortisation für dao Salzregal

der Stadt Viel sammt Zins

Fr. 16,000,

68,445.82
84,824. 89

14,10«.

10,871.61

1,420.-
398.71

3,272.40

12,057.76
Fw72lIMl^9

Fr. 1,547,088 50
10,022.

85,089. 44

^11^60
Fr. 1,642,91 1. 54

582,169. 67

Fr. 1,960,750. 87



224

Uebertrag Fr, 211,391. 19 Fr. 1,090,759. 87
Abzuziehen: Entschädigungen,

Zinsvergütungen von
Salzwerken Sconti und Gewinne
auf dcr Wcchfelrecbnung 5,292. 13

299,099 06

Bleibt Reinertrag dcö Salzrcgals in 1865 Fr. 854,651. 81
odcr Fr. 73,521. 81 mehr als büdgetirt.

Der Salzverbrauch übersteigt denjenigen des Vorjahres, welcher

übrigens der höchste bisher erreichte war, um circa 400 Centner. Auf
die einzelnen Faktoreien vertheilt sich dcr Absatz folgcndcriuaßen:

Düngszlz. Korl'salz.

Bern Centner 1020 Centner 34,976. 22

Burgdorf.... 900 29,846. 48
Dachsfelden 6,959. 19

Delsberg 80 12,191. 49
Langenthal 1000 20,967. 25
Nidau 120 16,835. 37
Pruntrut..,. 6,164. 86
Thun 27,677. 17

Centner 312« Centner 154,798. 85

An Kochsalz wurden bezogen aus den Salinen:
Schweizerhalle Centner 83,860
Nheinfelden
Ryburg
Salins
GonhenanS

17,600.
30,100.
15,288.
5,869. 02

Centner 152,717. 02
Das Düngsalz wird ausschließlich von Schweizerhalle bezogen,

Bergbauverwaltung.
Die Steinbrüche am rechten Ufer des Thuner-See's wurden in diesem

Jahre noch lebhafter betrieben als im Jahre 1864, Auch die Gvpssteinl'rüche
am linken Ufer des Thuner-See's erfreuten sich noch größern Absatzes,
weil die Gvpsfabrikanten immer größern Fleiß auf's Brennen und Calcinile»

verwenden. Tie Gvpsbrüche zu Oei bei Latterbach und Bluincn-
steiu habe» wegen ihrer ungiinstigcn Lage große Blühe, mit der Krattighalde

Konkurrenz auszuhalten.

Die Goldswolvlattenstcinbrüche uuicn am Brienzcr - See, untcr drci
Unternehmer vertheilt, haben wieder vollauf zu thun und kommen den

großartigen Gasthofbauten zu Jnterlaken sehr zu Stalten.
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Die Ausbeutung der Steinbrüche auf Kalkstein nnd Marmor oben

am Brienzcr-See, am Fuße des Balleuberges, geräth dagegen infolge
der Konkurrenz des Solothurner weiß-gelben Kalksteins immer mehr in's
Stocken.

Die Sandstcinbrüche in der Stockeren wurden diescs Jahr nicht sehr

lebhaft betrieben, wenigstens lieferten dicsclbcn für die Staatskasse keine

hohe Einnahme, weil mehrere Bänke erst in obern Höhen im Abräume
sich befinden. In diesem Brtriebsjahre wurden nur 121,835 Cubikfuß
gute Steine geliefert gegcn 280,344 Cubikfuß iin Vorjahre.

Tie SteinkohlenauSbeutungen im Emmenthal, Simmenthal und am
Mittaghorn bei Frutigen gehen ihrem gänzlichen Erliegen init raschen

Schritten entgegen, indem die immer wohlfeiler werdenden Preise der

rheinischen, belgischen uud französischen Steinkohlen alle hiesigen
bergmännischen Unternehmungen dieser Art konkurrenzunfähig machen.

Die Dachschieferausbeutung am Fuße des Niesens bei Mühlenen geht
allmälig ihrem Stillcstchen entgegen. Ungcacbtct in bergmännischer
Beziehung Allem aufgeboten worden, diese alte gemeinnützige Staatsanstalt
so lange als'möglich noch aufrecht zu erhalten, schwinden die Aussichten
hiesür immer mehr.

Die Bergbauuerwaltung hat durch die angestellten sächsischen Bergleute

mit großen Kosten den schlechten Dachschiefer überall durchörtern
lassen, um uoch aufzusuchen, waS in frühern Zeiten deS FlorS der Schiefergruben,

alS zu wenig gewinnbringend bei Seite gelassen und mit Bergen
versetzt worden ist. Nach viclcu mißlungcncn Versuchen wurde endlich
noch im obern Täufen ein ziemliches Feld des guten Schiefers aufgefunden,
das für viele Jahre gute Tachschiefcrn zu liefern vermag. Allein infolge
des erleichterten Verkehrs ist die Konkurrenz der französischen rheinischen
und sächsischen Dachschiefern so bedeutend geworden, daß das hiesige Produkt

dieselbe auf die Länge nicht inehr zu besteheu vermag, Hiezu kommen

noch die Glarner Dachjchiefer», welche allerdings von weit geringerer
Haltbarkeit, dafür aber auch, vermöge dcr leichtern Ausbeutung durch

Tagebau, bedeutend billiger sind.

E i s e li e r z a u S b e u t u u g e n im Jura.
Die Lage der jurassischen Eisenwerke hat sich im Berichrjahre wenig

verändert, Ter Hockofen von Eourrendlin hat allerdings wieder in
Thätigkeit gesetzt werden können; dagegen sind derjenige von Delsberg
und einer von Lucelle immer noch eingestellt, der Hochofen von Bellefontaine

aber ganz aufgegeben. Das im Beriebtjahre der Staatsabgabe
unterlegte Quantum Bohnerz beträgt circa 109,04l Kübel oder ungefähr
430,000 Centner. Zum Verbrauche eines ausländischen Eisenwerkes
fAudineourti wurden 20,973 Kübel ausgeführt, Hievon ivurde cin großer
Theil aus den über der Erde liegenden, von der Ausbeutung früherer

15
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Jahre herrührenden Vorräthsn geschöpft. Die Erzausbeutungsarbeiten
beschränkten sich im Allgemeinen auf dcn Abbau der bisher noch stehen
gebliebenen Grubcnpfeilcr, neben wenigen Nachforschnngsgallerien, fo daß
die dermaligen Ausbeutungsravons sich immer mehr verengern und dcr

Zeitpunkt herannaht, wo neue Abbaufelder aufgesucht werden müssen.

Bereits hat Undervelier in dieser Beziehung einen Anfang gemacht, indem
es die von mchrcren Privaten auf ihrem Grunde und Boden bei Berlin-
court gemachten Versuchsarbeiten unterstützt hat, bis jetzt indeß ohne

Erfolg.
Im Berichtjahre sind weder neue Concessionen noch neue Schürfscheine

nachgesucht, dagegen die noch bestehenden fünf Schürfscheinc auf cin
weiteres Jahr verlängert worden.

Ueber den Erzverbrauch deS JahreS 1365, die bezahlte Staatsabgabe
und die Entschädigung au die Eigenthümer des Grund und BodenS gibt
die nachstehende Tabelle Auskunft.



Name

der

Eisenwerke.

UndervelierParaviciniL,

von

Roll

Reverchon

und

Valloton

AudincourtParavicini

für

Audincourt

Undervelier

Niedcrbronn

Paravicini

Uebersicht

Eisengießcrcicn.

Courrcndlin,

Undervelier

Vorrathspark

in

Delsberg

Klus

und

Chotndez

RondezTota!

für

die

inländischen

Hochofen

AudincourtNu'dcrbronnLucclleTotal

für

ausländische

Hochofen
Hiezu

obige

Zusammen
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hat
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Haus

Paravicini
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zum

inländischen
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früher

vcrabgnbten,
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in's

Ausland
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1347
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Erz
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die

Differenz
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Abgabe

zu

8
Ct.

Total

der

Staatsabgabe

Auf
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einzelnen

Gemeinden

fallen:

DelsbergCourrouxBoöcourtVieques

Total

Erzquantums

aufdieciuzelue»Hochoseu,

Anzahl

jtiibcl

gewaschene»

ErzcS.

EtaaiSabgobc.BruttoertragllFr.4per«iibcl.sZr.CI.gr.Ct.

25,053.

25

2,004.64100,233.

1,648.

13l,846,592.

38,063.

35

3,045.0«152,253.4«

23,298.

1,863.8493,192,

LS,067.

6«

7,045.40352,27«,4«

3,352.

35

536,3713,409,40

1,708.

15

273306.832.6«

4,371.

65

699,4517,486.6V

1,718.

15

274.906,872.60

9,823.

1,571.6839,292.

20,973.

3«

3,355.7«83,893.20

88,067.

60

7,,U5.40352,27«.40

109,040.

90

10,401.1«436,163.60 107.71 10,508.81
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EntschädigunganBruttoertrag.dicGrundcigcltthiimer.gr.Ct.

86,l>44.

6«

12,981.69346,178.40

15,216.

7«

2,282.5060,866.80

7,106.

60

1,065.9928,4.>6.40

173.

25.92692.

109,040.

9«

16,356.19436.163.6«
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Grundsteuer im Jura.
Dieselbe betrug im Berichtjahre brutto Fr, 243,133, 80
abzüglich 5 °/ Bczugs'kosten au die Einzieher 11,577, 80

Bleiben Fr, 231,556,

Ausgeben,
Besoldungen des Grundstcucrdirek-

tors, Vcristkationsmgcnieurs und
der Grundsteueraufscbcr Fr. 9800,

Büreau-, Reise- und'Druckkosten 3517, 95
13,317. 95

Reinertrag Fr. 218,238. «5
wovon als Ertrag der ordentlichen Grundsteuer des

Jura zu betrachten sind 185,724. 50

und als Aequivalent der ini alten Kantonstheile er¬

hobenen Extra-Steuerquote von pw niiiiu
behufs Verzinsung und Amortisation des

Staatsanleihens von Fr, 1,700,000 die übrigen Fr. 32,513. 55

Die im Jahre 1865 bei den Gruudstcucraufsehern angemeldeten
Mutationen betrugen 11,622 gegcn 11,833 im Vorjahre,

Katasterskripturen. Beendigt und den Gemeinden abgeliefert
wurden im Berichtjahre die Skripturen von Malleray, PommcratS,
Noirmont, Goumois, Lachaux, Pruntrut, Sonceboz, la Heutte und Mont?
Tramelan.

In Muriaux, les Breuleur, lc Bömont, St, Braix und Saulcu
sind die Minuten dcr ncucn Katasterskripturen beendigt und cs konnten

dieselben alS Grundlage der Steuerrepartitiou des laufenden JahreS bc?

nutzt werden.

Die Ausfertigung dieser Skripturen, sowie derjenigen einer Reihe
anderer Gemeinden bleibt dagegen verschoben, um den sich infolge der

Revision der Grundsteuerfchatzuug als wüuschbar erzeigenden Veränderungen
in der Form ihrer Abfassung angepaßt zu werden.

Die Bereinigung uud Nacbtragung der Katastcrpläne hat ftattgc?
funden in den Gemeinden Orvin, Movelier, Diesse, Obertramlingeu,
Courrour, Saulcv, Prvles, Uutertramlingen, Bözingen, Reiben, Rebeuvelier,

Sämlingen, Neuenstadt, Vingelz, Pieterlen, Meinisberg, Bassecourt
und Epauvillers, Im Weitern wurden die dnrch Straßen-Neubauten und
Korrektionen bedingten Veränderungen in den Plänen der betreffenden
Gemeinden nachgetragen.

In den Gemeinden Biel, Vauffclin und Soubep ist die Aufnahme
neuer Parzellarpläne im Gange.
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Einregistrirungs- und Hypothekar-Gebühren.
Diese Gebühren, deren Bezng auf die Ämtsbezirke Pruntrut,

Freibergen, Delsberg nnd Laufen beschränkt ist, warfen im Berichtjahre ab

Fr. 67,489. 46.
Davon fallen auf die einzelnen Amtsbezirke:

Einregistrirungs- Hypothekar-
Gebühren.

Prnntrut Fr. 17,829, 18 Fr. 1,196, 47
Delsberg 15,134. Ig 1,848. 24
Freibergen 15,139. 33 2,113, 21
Laufen 13,644. 29 633. 55

Fr. 61,746, 99 Fr. 5,733. 47
61,746. 99

Die Totalsumme von Fr. 97,489. 46

wurde, den bestehenden Vorschriften gemäß, folgendermaßen verwendet:

I. Verwaltungskosten Fr. 7,649. 89
II. s) dcm Staate zukommende Hälfte der Hand-

ändcrungsgebühren Fr, 16,174. 76'/z
b) dem Staate zufließender

Fünftel des Reinertrages
der übrigen Gebühren 8,731. 13'/2
Summa Staatsantheil 24,905. 90

III. Antheil der Gemeinden gemäh Rathsbeschluß vom
8. Januar 1818 34,924. 67

Zusammen wie hievor Fr. 67,489. 46

Die unter Ziffer III ausgesetzte Summe vertheilte sich auf die
Gemeinden des Amtsbezirkes

Pruntrut Fr. 15,123. 29
Delsberg 7,999. 41

Freibergeu 8,451. 99
Laufen 3,443. 16

Fr. 34,924. 67.
Unabhängig von diesen Gebühren wurden durch die Einregistrirungs-

einnehmer in den oben bezeichneten vier Amtsbezirken an Erbschaftsabgaben
bezogen und der Steuerverwaltung abgeliefert eine Total - Summe von

Fr, 6851. 87.

Mai 1866.
Der Finanzdirektor:

Scherz.
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